75. Verbandsversammlung vom 17.11.2025
zur Einladung vom 29.10.2025

Abwasserbeseitigungskonzept
2026

des Abwasserzweckverbandes Apolda

Bau Klaranlage Liebstedt, 2022-2023

3.000 m? Teichflache

Baukosten 583 T€

2 Teiche, AusbaugrofRe 375 EW, Leitwande, Monchbauwerke, P-Fallung



Abwasserzweckverband Apolda Betriebsfiihrun o APoLOAER ~
g durch die =
Konigstrafle 10-14 » 99510 Apolda Apoldaer Wasser GmbH = #~* WASSER GmbH

Inhaltsverzeichnis:

Erlauterungsbericht

Anlage 1:
Anlage 2:

Anlage 2a:

Anlage 3:

Anlage 4:

Anlage 5:

Anlage 6:

Anlage 7:

Anlage 8:

Anlage 9:

Datum: 17.11.2025

Anschlussgradentwicklung
Geplante investive MaRnahmen

Geplante investive MaBRnahmen -
Jahresscheiben

Investitionsvolumen

Blatt 1 bis 67: Legende und Lageplane der
Einzelkonzepte und des Gesamtkonzeptes

Kostenaufstellung

Ausziige aus dem Landesprogramm
Gewasserschutz

Kopie der offentlichen Bekanntmachung

Beschluss der Verbandsversammlung vom
17.11.2025

Stellungnahmen



Abwasserzweckverband Apolda Betriebsfiihrun jo APoLDAER ~
g durch die =
Konigstrafle 10-14 » 99510 Apolda Apoldaer Wasser GmbH = #~* WASSER GmbH

Gliederung Erlauterungsbericht

N =

© 0o N

. Abwasserbeseitigungskonzept

. Entsorgungsgebiet

2.1.Uberblick

2.2.Entsorgungsstruktur des AZVA

Gewadsserqualitat

3.1.Allgemeines

3.2. Zustand der im Entsorgungsgebiet vorhandenen Gewasser

3.3. Frachtreduzierungen in Gewassern

3.4.Zielerreichung durch Umsetzung der MaRRnahmen des AZVA im
Landesprogramm

Entwicklung der Einwohnerzahlen und des Anschlussgrades

4.1. Einwohnerzahlenentwicklung

4.2. Anschlussgradentwicklung

InvestitionsmaRBnahmen der letzten 6 Jahre und Umsetzung des ABKs 2020

5.1. Investitionsmalnahmen

5.2.Umsetzung des ABKs 2020

Regenwasserbewirtschaftung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Zukiinftiges Investitionsprogramm

Vollbiologische Kleinklaranlagen und Befreiung von der Abwasserbeseiti-

gungspflicht

10.Stellungnahmen

Datum: 17.11.2025 2



Abwasserzweckverband Apolda Betriebsfiihrun jo APoLDAER ~
g durch die =
Konigstrafle 10-14 » 99510 Apolda Apoldaer Wasser GmbH = #~* WASSER GmbH

Erlauterungsbericht

1. Abwasserbeseitigungskonzept

Das vorliegende Abwasserbeseitigungskonzept ist die Fortfilhrung der abwassertechnischen
Zielplanung fur den Abwasserzweckverband Apolda (AZVA) aus dem Jahr 1991 und der sich
anschlielenden Abwasserbeseitigungskonzepte der Jahre 2004, 2006, 2009, 2010, 2011,
2014 und vom 24.08.2020 und dessen redaktionellen Anpassungen. Grundlage fir die
Erarbeitung sind der §48 des Thiringer Wassergesetzes vom 28.05.2019 und die
LInformationsbriefe Abwasser des TMUEN, im speziellen der ,Informationsbrief Nr. 4.1/2019"
und der ,Informationsbrief Nr. 4.2/2019" sowie die Informationsbriefe 1 und 4 des Jahres 2025.

Die aus dem ABK vom 24.08.2020 vorliegenden Tabellen, Lageplane und Erlauterungen
wurden Uberarbeitet und an die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst. Nach
§58a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 des Thuringer Wassergesetzes sind alle Bereiche, in denen
ein Anschluss an eine kommunale Entwasserungsanlage in den nachsten 15 Jahren nicht
erfolgt und die direkt in ein Gewasser einleiten, grundstiicksgenau auszuweisen. Aufgrund
dieser Ausweisung kann eine Befreiung des Abwasserzweckverbandes von der
Abwasserbeseitigungspflicht beantragt werden und die Foérderung zur Errichtung von
vollbiologischen Kleinklaranlagen wird ermoéglicht, solange eine Foérderung vom Freistaat
Thiringen noch gewahrt wird.

Das Abwasserbeseitigungskonzept stellt nicht nur den Ausgangspunkt fur die Koordinierung
der FérdermalRinahmen des Freistaates Thiringen und die Grundlage fir die Befreiung von
der Abwasserbeseitigungspflicht dar, sondern auch die mittel- und langfristige Zielplanung des
AZVA fir den Aus- und Umbau des Entwasserungssystems im Entsorgungsgebiet. Deshalb
ist eine Anpassung des Abwasserbeseitigungskonzeptes in einem kurzeren Intervall als die im
§48 Abs. 3 Thiringer Wassergesetz genannten 6 Jahre vorgesehen. Dies wird vom AZVA
durch die partiellen Fortschreibungen und die redaktionellen Anpassungen realisiert. Die
Durchfihrung der in diesem Konzept aufgefiihrten MaRnahmen ist durch die angestrebte
Harmonisierung der wasserwirtschaftlichen Bauvorhaben mit dem gemeindlichen Straf3enbau
und die nicht gesicherte Finanzlage der Kommunen und des Freistaates Thiaringen nur als
dynamischer Prozess zu gewahrleisten. Deshalb sollen die genannten Jahreszahlen bei der
Umsetzung der Vorhaben als Anhaltspunkt gesehen werden und der Umfang der Vorhaben
auf das tatsachlich realisierbare MaR angepasst werden. Bei wesentlichen Anderungen wird
eine Anpassung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorgenommen.

Die Aufstellung des ABK erfolgt sowohl als gesetzliche Pflichtaufgabe im Rahmen der
rechtlichen Vorgaben als auch im Hinblick auf eine zukunftsorientierte und an die realen
Verhaltnisse angemessene Abwasserentsorgung. Es wurden im Besonderen folgende Punkte
bericksichtig:

- Demografische Einfllisse (teilweise Uber 20% Einwohnerriickgang seit 1990)

- Das Spannungsfeld zwischen steigender technischer Anforderung und zurickgehenden
Wasserverbrauchen (und damit verbundene Einnahmeriickgange)

- Ungewisse landesfinanzielle und -rechtliche Vorgaben (Fortfihrung Foérderung KKA,
Gewahrung Foérderung flr Groliprojekte nach 2026, fehlende Fortschreibung
Mafnahmenplane WRRL...)

Hierbei ist besonders zu beachten, dass durch den Freistaat Thiringen zwar eine genaue

Rahmenplanung in Form des ABKs fur die nachsten 6 Jahre gefordert wird, sich aber die
Rahmenbedingungen zwischenzeitlich andern (Gesetze, Verordnungen, Férderbedingungen).
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Aulerdem wird fir die Aufstellung des ABKs die Darstellung aller abwassertechnischer
MaRnahmen des Verbandes gefordert. Da im Verbandsgebiet des AZVA, wie bereits erlautert,
eine Koordinierung der abwassertechnischen MaRnahmen und damit auch die Absteckung
der Grenzen der Malnahmen nur in enger Abstimmung mit den kommunalen
Strallenbaulasttragern erfolgt, ist die konkrete Ausweisung aller MaRnahmen mit ihrem
genauen Baugrenzen nur bedingt moglich. Dies liegt vor allem darin begriindet, dass seitens
der kommunalen Strallenbaulasttrager keine vollumfanglichen Angaben Gber Baugrenzen und
Zeitrdume eigener Baumallnahmen gemacht werden kdnnen, so dass eine sichere
Koordinierung aller abwassertechnischer MalRnahmen des AZVA nur bedingt moglich ist. Eine
genaue Angabe aller abwassertechnischer Mallhahmen ware nur moéglich, wenn von allen
Stralienbau- und sonstigen Aufgabentragern (StralRenbauverwaltungen, Stadte, Gemeinden,
Umweltamter, Landkreise...) alle eigenen MalBnahmen jahres- und baugrenzengenau
vorliegen wirden. Insoweit ist die Forderung zur Ausweisung aller MalRhahmen auf den
aktuellen Stand begrenzt.

Fir eine finanzielle und technische Planung flir einen Zeitraum von 6 Jahren, die sowohl eine
Koordinierung mit StralRenbaumalnahmen (s. o0.) als auch die Berucksichtigung
demografischer Trends beinhalten soll, aber ohne konkrete Fordermittelzusagen auskommen
muss, sind daher kontinuierliche und unburokratische Anpassungen notwendig. Eine
jahresgenaue Aussage seitens der Strallenbaulasttrdger zu moglichen Stralkenbauprojekten
erfolgt, nach unseren Erfahrungen der letzten Jahre, nur ein Jahr im Voraus. Eine
Einbeziehung des demografischen Trends kann ebenfalls aufgrund der Probleme mit der
Vorhersage Uber Bevolkerungsentwicklung, die in den letzten 20 Jahren aufgetreten sind, nur
bedingt erfolgen. Es werden die aktuell verfigbaren Bevolkerungsvorausberechnungen des
Landesamtes flr Statistik genutzt, die extrem unterschiedlich sind, insbesondere wegen der
Abgrenzung des 200-Einwohnerwertes. Die Nutzung der Bevdlkerungsvorausberechnung
wurde in den Informationsbriefen des TMUENF gefordert. Hierbei wird explizit darauf
verwiesen, dass das TMUENF auch nach mehrfacher konkreter Nachfrage keine verbindliche
Datengrundlage fur die Vorausberechnung der Einwohnerzahlen nennt, sondern den
Abwasserbeseitigungspflichtigen die Auswahl der Datengrundlage uUberlasst. Fir die
Abschatzung der moglichen Fordermittel der nachsten Jahre kann man davon ausgehen, dass
das Aufkommen aus der Abwasserabgabe mit relativ hoher Genauigkeit vorherberechnet
werden kann. Da die Abwasserabgabe laut Bundesgesetz zweckgebunden eingesetzt werden
soll besteht ein gesicherter und anteiliger Fordertopf flir AbwassermalRnahmen in Thiringen.

Bei der Aufstellung dieses ABKs werden deshalb auch weiterhin die folgenden Punkte
besonders berucksichtigt:

- Solange die Aufgabentrager Abwasserabgabe zahlen, wird es einen Férdermitteltopf geben.
- Da teilweise jahrliche und unterjahrliche Verschiebungen bei Strallenbaumallnahmen und
MaRnahmen anderer Versorgungstrager moglich sind, muss das ABK in kiirzeren Abstanden
angepasst werden.

- Eine detailgenaue Planung (abgabefertige Genehmigungsplanung) aller Malnahmen der
nachsten 6 Jahre ist aufgrund der o. g. Aspekte nicht umsetzbar.

- Da die Ausweisung von Fordermitteln im ABK nicht moglich ist, muss es die Moglichkeit
geben, zeitlich flexibel auf zugewiesene Fordermittel reagieren zu kénnen. Im Gesprach mit
der TLUBN wurde dies dem AZVA zugesichert. So sollen MaRnahmen, die im ABK enthalten
sind, auch dann geférdert werden kdnnen, wenn sie erst fur einen spateren Zeitraum als dem
jeweiligen Forderjahr im aktuellen ABK vorgesehen waren. Als Hauptaussage soll also das
ABK die MaRnahmen uberhaupt enthalten. Verschiebungen um 2 Jahre wurden als unkritisch
bezeichnet, weitergehende Verschiebungen nur mit entsprechenden Begrindungen.

- Der Zustand der Gewasser wurde bericksichtigt. Dieser wurde anhand der Karten des
TMUENF, TLUBN und eigener Beprobungen bewertet.
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Ziel des ABKs ist eine Planungsgrundlage (die eigentlich nur eine Rahmen- bzw.
Absichtsplanung sein kann), welche dynamisch an die sich standig andernden
Rahmenbedingungen angepasst werden kann, die einen Grobuberblick tber die Entwicklung
des Entwasserungsgebietes gibt und welche die Besonderheiten der Gewasser und der
Einwohnerstruktur berilcksichtigt. Das wirtschaftliche und primar landlich gepragte Umfeld des
Entsorgungsgebietes ist durch geringe gewerbliche Umsatze und unterdurchschnittliche
Wasserverbrauche gepragt. Der tendenziell negative Einwohnertrend bei kontinuierlich
steigendem Fixkostenanteil verursacht Abwasserpreiserhdhungen flr die ohnehin
wirtschaftlich schwache Region. Die Kommunen praferieren daher angemessene
Abwasserpreise auch als Standortfaktor fir eine dem Allgemeinwohl dienende
Gemeindeentwicklung.

Datum: 17.11.2025 5
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2. Entsorgungsgebiet
2.1. Uberblick

Das Entsorgungsgebiet des Abwasserzweckverbandes Apolda umfasst seit dem 01.01.2024
die folgenden Stadte und Gemeinden:

1 Stadt Apolda mit Ortsteilen Herressen/Sulzbach, Nauendorf, Oberndorf,
OberroRla/Rédigsdorf, Schoten, Utenbach, Zottelstedt

2 Stadt Bad Sulza mit Ortsteilen Auerstedt, Eckolstadt, Flurstedt, Gebstedt,
GrolRromstedt, Hermstedt, Kleinromstedt, Kodderitzsch,
Kdsnitz, Minchengosserstadt, Neustedt, Pfuhlsborn,
Rannstedt, Reisdorf, Sonnendorf, Stobra, Wickerstedt,

Wormstedt
3 Stadt Buttstadt nur Ortsteil Rudersdorf
4 Stadt Dornburg-Camburg nur Ortsteile Dornburg, Hirschroda, Wilsdorf
5 Eberstedt
6 Frankendorf
7 GroBheringen mit Ortsteil Kaatschen/Weichau
8 Hammerstedt
9 limtal-Weinstrale nur Ortsteile Denstedt, Goldbach, Kromsdorf, Liebstedt,

Mattstedt, NiederroRla, Nirmsdorf, ORmannstedt,
Pfiffelbach, Ulrichshalben, Wersdorf, Willerstedt

10 Kapellendorf

11 Kiliansroda

12 Lehnstedt

13 Mechelroda mit Ortsteil Linda

14 Mellingen mit Ortsteil Kottendorf

15 Niedertrebra mit Ortsteilen Darnstedt, Escherode
16 Obertrebra

17 Oettern

18 Schmiedehausen mit Ortsteil Lachstedt
19 Umpferstedt
20 Wiegendorf mit Ortsteil Schwabsdorf

Die Stadt Apolda und deren Ortsteile stellen mit 23.133 (Stand 30.06.2025) Einwohnern den
groliten Anteil der Einwohner. Insgesamt werden 44.119 Einwohner aus 16 Gemeinden und
4 Stadten abwassertechnisch entsorgt. Die Darstellung aller Einwohnerzahlen des
Entsorgungsgebietes ist in Anlage 1 enthalten. In dieser wird die momentane
Entsorgungssituation mit einer dezidierten Aufgliederung der einzelnen Arten der
Abwasserentsorgung und Anzahl der jeweils zuzuordnenden Einwohner dargestellt.

Charakteristisch flir das Entsorgungsgebiet des AZVA sind die landliche Strukturierung und
der anhaltende Abwanderungstrend. Insbesondere in voll erschlossenen Siedlungsgebieten
ist ein Ruckgang der Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Dadurch kann es auch in gut
erschlossenen Bereichen zu Entsorgungsproblemen durch Unterbelastung der technischen
Anlagen kommen.

Das Entsorgungsgebiet hat sich seit dem letzten ABK von 2020 dahingehend grundlegend
geandert, dass der ehemalige AZV Mellingen zum 31.12.2023 aufgeldst wurde und Teile des
Gebietes zum AZVA hinzugekommen sind (Kiliansroda, Lehnstedt, Mechelroda, Mellingen,
Oettern, Umpferstedt). Gleichzeitig wurden die Ortsteile Hohlstedt und Koétschau der
Gemeinde Grolisschwabhausen an den Zweckverband JeanWasser abgegeben, da dieser ab

Datum: 17.11.2025 6
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dem 01.01.2024 auch fir die Abwasserentsorgung in Gro3schwabhausen (ehemals AZV
Mellingen) verantwortlich ist.

Die demographische Entwicklung im Entsorgungsgebiet zeigt im Landesvergleich einen
besonders drastischen Rickgang in Bezug auf die Einwohnerzahl von 1989. In einigen
Gemeinden und Stadten ist ein Einwohnerrickgang von 35% (OT Dornburg) zu verzeichnen.
Auch in der Stadt Apolda ist die Zahl der gemeldeten Einwohner rucklaufig. Hier sank die Zahl
um 24%. Eine dauerhafte Umkehr dieser Entwicklung ist fur die Zukunft nicht zu erwarten. Den
im Vergleich von 2019 zu 2025 hat sich die Einwohnerzahl in Apolda (nur OT Apolda) zwar
erhdht, dies liegt aber vor allem daran, dass die offiziellen Zahlen des Landesamtes fir
Statistik seit 2021 einen ,Sprung“ von ca. 400 Einwohnern im Vergleich zu den Vorjahren
gemacht haben. Seit dem Jahr 2011 wichen die Zahlen des Landesamtes flr Statistik in
Apolda um ca. 800 EW (weniger) von denen des Einwohnermeldeamtes der Stadt Apolda ab.
Ab 2021 verringert sich die Differenz auf ca. 400 EW. Ab 2023 arbeitet der AZVA nur noch mit
den Daten des TLRZ als Spiegelregister der Einwohnermeldeamter. Durch diese
unterschiedlichen Daten allein kommt es zu einem leichten ,Anstieg“ der Einwohnerzahlen ab
2019 und nochmal ab 2023, welcher aber nur darin begriindet ist, dass die Daten beim
Thiringer Landesamt fur Statistik schon seit Jahren zu geringe Einwohnerwerte fir die
meisten Gemeinden und Stadte aufgefiihrt haben und dieses Differenz 2021 nur teilweise
korrigiert wurde. Vergleicht man die Rohdaten der Einwohnermeldedmter von 2019 und 2025,
dann stellt man fest, dass zum Beispiel in Apolda (nur OT Apolda) die Zahl von 19.670 auf
20.116 gestiegen ist (+446 EW; +2,3%). Allerdings gibt es in dieser Zeit einen Anstieg der Zahl
der Auslander von 3.519 auf 3.815 (+296 EW; +8,4%), was vor allem auf die globalen
Veranderungen in diesem Zeitraum zurickzufihren ist. Fragwlrdig bleibt vor diesem
Hintergrund, wie grofd der bleibende Anteil dieses Einwohnerzuwachses sein wird. Betrachtet
man die restlichen Ortsteile Apoldas (alle OT aulier Apolda), dann erkennt man eine
Verringerung von 3.175 auf 3.017 Einwohner. Betrachtet man das gesamte
Entsorgungsgebiet, ohne den Bereich Mellingen (Beitritt AZV Mellingen am 01.01.2024), so
stellt man den gleichen Trend fest. Insgesamt erhéht sich zwar die Einwohnerzahl von 40.999
auf 41.016 (+17 EW; +0,04%), allerdings hat sich in dieser Zeit vor allem der Anteil der
Auslander durch vorgenannte Bedingungen allein in Apolda und Bad Sulza von 3.683 auf
4.446 erhoht (+763; +20,7%). Fast ausschlieBlich alle kleineren Ortsteile haben einen
sinkenden Einwohnertrend zu verzeichnen. Um die zuklinftige Abwasserreinigung realistisch
dimensionieren zu konnen, muissen diese Tendenzen auch weiterhin als
Berechnungsgrundlage fur die Entwicklung der Einwohnerzahlen zugrunde gelegt werden.
Auch bei der Wahl des betriebswirtschaftlichsten Entsorgungs- beziehungsweise
Entwasserungssystems sind die sinkenden Einwohner- und Anschlusszahlen zu beachten.
Auf diesen Aspekt wird unter Punkt 4 noch genauer eingegangen.

Durch die landliche Strukturierung des Entsorgungsgebietes und die flachige Aufteilung der
Einwohner ist eine zentrale Reinigung der Abwasser in einer einzigen Klaranlage nicht
moglich. Deshalb findet die Abwasserreinigung neben den drei groRen Klaranlagen in Apolda
(Ausbauwert 45.000 EW), Bad Sulza (derzeitiger Ausbauwert 4.980 EW) und Mellingen
(Ausbauwert 1.800 EW) vor allem in kleineren zentralen Abwasserreinigungsanlagen
(Klaranlagen und Oxidationsteichanlagen) statt. Diese entsorgen kostengunstig und
anforderungsgerecht das Abwasser von einer oder mehreren Gemeinden.

Die Entwasserungssysteme der einzelnen Gemeinden differieren aufgrund der
unterschiedlichen Entsorgungssituationen stark. In einigen Gemeinden wurde zu 100% ein
Trennsystem aufgebaut und der Anschlussgrad an eine kommunale Klaranlage liegt ebenfalls
in dieser Hohe (zum Beispiel GroRromstedt). In den Gemeinden, in denen eine Behandlung
des Abwassers in Oxidationsteichanlagen stattfindet, ist fast ausschlieBlich ein Mischsystem
zu finden. Der Anteil des Trennsystems in denjenigen Gemeinden, die ihr Abwasser Uber
Pumpwerke einer Klaranlage in einer Nachbargemeinde zuflihren, ist sehr unterschiedlich
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ausgepragt. Dies ist darauf zuriickzufihren, dass die wasserwirtschaftlichen BaumalRnahmen
nach Mdoglichkeit mit den StralRenbaumalinahmen der Gemeinden koordiniert werden und
somit vorrangig in Orten durchgefuhrt wurden, die in die Dorferneuerung oder in andere
Forderprogramme aufgenommen wurden. Auch der Anschlussgrad an solche Pumpwerke
innerhalb einer Gemeinde hangt deshalb stark von der bisherigen Bautatigkeit der Gemeinden
ab.

Seit 1991 wurden ca. 93,5 Millionen Euro in die Anlagen des AZVA investiert. Hervorzuheben
ist hier der Neubau der Klaranlage Apolda in den Jahren 1998 und 1999 sowie der Bau der
Klaranlage Bad Sulza in den Jahren 1997 und 1998. Sukzessive wurden in den letzten 30
Jahren die wirtschaftlich machbaren und nachhaltig anzuschlieRenden Gemeinden tber den
Bau von Freigefallesammlern und Pumpstationen an diese beiden grolien Klaranlagen
angeschlossen. Dies zeigt sich vor allem in dem im Vergleich zum Thuaringer Durchschnitt von
84 % (Quelle: Beseitigen von kommunalem Abwasser in Tharingen Berichtszeitraum
2021/2022, Hrsg.: TMUEN, veroffentlicht 2023) hoéheren Anschlussgrad an zentrale
Klaranlagen im AZVA von 90,48 % (siehe auch Anlage 1).

2.2. Entsorgungsstruktur des AZVA

Das Entsorgungsgebiet des AZVA weist keine homogene Entsorgungsstruktur auf, so wie man
sie z. B. in groReren Stadten finden kann. Es gibt sowohl Bereiche, in denen ganze
Siedlungsgebiete an zentrale Klaranlagen angeschlossen sind als auch teilweise oder gar
nicht angeschlossene Bereiche. Gleiches gilt fir die spezifischen Kanallangen im
Entsorgungsgebiet. So ist aufgrund der dichteren Besiedlung in der Stadt Apolda eine viel
geringere spezifische Kanallange vorhanden als z. B. in der landlich gepragten Gemeinde
Frankendorf. Insgesamt sind im gesamten Entsorgungsgebiet 216 km Schmutzwasserkanale,
93 km Regenwasserkanale und 264 km Mischwasserkanale (Summe 573 km) verlegt. Daraus
resultiert eine spezifische Kanallange von 12,99 km/1.000 Einwohner.

Im Entsorgungsgebiet gibt es insgesamt 69 Siedlungsgebiete, von denen 35 komplett bereits
an eine Klaranlage angeschlossen sind, bei 14 weiteren ist der Anschluss teilweise
abgeschlossen. In 15 Siedlungsgebieten wird die Abwasserreinigung dauerhaft Uber
vollbiologische Kleinklaranlagen realisiert und in 5 Siedlungsgebieten ist noch kein Anschluss
an eine zentrale Klaranlage vorhanden und das Abwasser wird in teilbiologischen Anlagen
grundstlicksbezogen vorgereinigt. Die Gebiete haben eine Einwohnergréfe von 25
Einwohnern (Niedertrebra OT Escherode) bis 20.116 Einwohnern (Apolda; Stand 2025).

Der AZVA betreibt 29 Pumpwerke (und einen Mazerator), die das Abwasser zu einer der 20
Klaranlagen pumpen. Von den Klaranlagen sind 11 als Oxidationsteichanlagen ausgefuhrt, 6
Anlagen arbeiten als klassische Belebungsanlagen im Durchlaufbetrieb, 2 Anlagen arbeiten
im SBR-Verfahren und eine Anlage ist als bewachsener Bodenfilter konzipiert. Die
Ausbaugrélie reicht von 55 EW bis 45.000 EW, insgesamt in Summe aller Klaranlagen betragt
sie 58.075 EW. Die Anlagen werden alle in Eigenregie betrieben und arbeiten zu grof3en Teilen
autark. AuRerdem kdnnen die Anlagen in Apolda, Bad Sulza, Mellingen und Pfiffelbach sowie
alle Pumpwerke Uber die zentrale Leitwarte ferniberwacht und gesteuert werden.

Die Zusammensetzung des Abwassers ist in weiten Teilen des Entsorgungsgebietes rein
kommunal gepragt. Nur in Apolda gibt es mit dem Industrie- und Gewerbepark an der B 87
einen nennenswerten Bereich, aus dem Abwasser abgeleitet wird, welches in seiner
Zusammensetzung nicht dem hauslichen Abwasser entspricht. Regelmafige Kontrollen der
Einleiter und das ohnehin dichte Uberwachungsregime der Klaranlage Apolda sichern hier
eine Fruherkennung von Fehleinleitungen und die Mdglichkeit zum Ergreifen von
Gegenmalnahmen. In der Klaranlage Bad Sulza kann es bei Fehleinleitungen seitens der
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ortlichen Kurbetriebe zu erhéhten Salzkonzentrationen und -frachten kommen, im Regelfall
entspricht das Abwasser aber auch hier dem Abwasser aus hduslichen Ableitungen. Um in
Bad Sulza Havarien mit salzhaltigem Abwasser zu vermeiden, gibt es der Klaranlage
vorgelagerte Messtechnik, in der Klaranlage ein Pufferbecken, welches per Fernwarte
angesteuert werden kann und eine sehr gute Meldekette zu den moglichen Einleitern selbst.

Ausfuhrliche Ausfuhrungen zur Regenwasserbewirtschaftung und der Strukturierung des
Entsorgungsgebietes hinsichtlich vorhandener Misch- und Trennsysteme beinhaltet der Punkt
6. Es sind sowohl reine Trenn- als auch vollstdndige Mischsysteme vorhanden. Viele
Siedlungsgebieten sind zum Teil im Misch- und zum Teil im Trennsystem erschlossen. Etwas
mehr als die Halfte der Einwohner wird im Trennsystem entwassert.
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3. Gewadsserqualitat
3.1. Allgemeines

Laut dem Bericht der Europaischen Kommission tber die Umsetzung der EU-Richtlinie Uber
die Behandlung von kommunalem Abwasser (91/271/EWG), der im Dezember 2017 vorgelegt
wurde, werden in Deutschland bei der Abwasserentsorgung die europaischen
Umweltvorgaben vorbildlich erflllt. Teilweise wurden diese Vorgaben vom deutschen
Gesetzgeber sogar noch strenger gefasst. Wahrend zum Beispiel in Spanien flachendeckend
nur 67 % (in Luxemburg nur 45 %) des anfallenden Abwassers biologisch behandelt wird (2.
Reinigungsstufe), sind es in Deutschland fast 100%. Die Umsetzung dieser verscharften
nationalen Gesetzgebung war in den vergangenen Jahren mit einem enormen
Investitionsvolumen verbunden.

Durch unsere hohen Investitionsmaflinahmen der vergangenen Jahre (siehe Anlage 3) konnte
bereits eine wesentliche Verbesserung der Wasserqualitat der Vorfluter im Entsorgungsgebiet
des AZVA erreicht werden. Ein Grofteil des anfallenden, gereinigten Abwassers wird in die
llm oder deren vorgelagerte Gewasser eingeleitet. Zu diesen gehéren der Emsenbach und der
Herressener Bach. Im weiteren Verlauf der Ilm mandet diese bei GroRheringen in die Saale.
Beide Gewasser haben oberhalb und unterhalb der jeweiligen Einmindungsstellen eine gute
Gewasserqualitat und sind aus hydraulischer Sicht als starke Vorfluter zu bezeichnen.

Die Lage der einzelnen Vorfluter des Entsorgungsgebietes des AZVA kann dem
Ubersichtslageplan des Gesamtkonzeptes (Anlage 4 Blatt 67) entnommen werden.

3.2. Zustand der im Entsorgungsgebiet vorhandenen Gewaésser

Bei der Beschreibung der Gewasserglte der im Entsorgungsgebiet des AZVA vorhandenen
Gewasser wird auf die Veroffentlichungen des TMUEN und der TLUBN verwiesen. Hier sind
vor allem die verdffentlichten Karten und Mallhahmenprogramme zu nennen, die im Zuge der
Umsetzung der WRRL entstanden sind. Diese sind auf den Online-Plattformen des Freistaates
zugangig und kdnnen detailliert eingesehen werden.

Die Gewassergute wird anhand von 3 Gutekriterien beschrieben. Diese sind die
Gewasserstruktur, die chemische Gewasserguite und der biologische Zustand des Gewassers.
Fur diese 3 Kriterien wurden im Rahmen der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie Parameter
und Schwellenwerte festgelegt, die den Gewasserzustand beschreiben sollen und eine
Einteilung des Gewassers ermoglichen. Fur die Gewasserbewirtschaftung wurden
Bewirtschaftungszyklen festgelegt, die jeweils 6 Jahre umfassen. Aufgrund der Veranderung
der Bewertungskriterien fur den 6kologischen, den chemischen und den strukturellen Zustand
eines Gewassers von einem Bewirtschaftungszyklus zum nachsten ist eine genaue
Validierung der erreichten Verbesserungen nur schwer moglich. Exemplarisch wurden
Ausziigen aus dem aktuellen Thiringer Landesprogramm Gewasserschutz 2022-2027 in
Anlage 6 angehangt, um die Auswirkungen der bereits umgesetzten MalRnahmen darzustellen.
Fir detaillierte Informationen zur Bewertung und Einteilung von Gewassern in Thuringen und
die veranderten Bewertungskriterien sowie die daraus abgeleiteten Malinahmen wird auf das
jeweils aktuelle und sehr umfangreiche Landesprogramm verwiesen.

Das Thiringer Landesprogramm sieht fir das Entsorgungsgebiet des AZVA sowohl
Strukturverbesserungsmaflnahmen, als auch MaRnahmen zur Verbesserung der chemischen
Qualitat der Gewasser vor. Fur die Strukturmaf3nahmen ist der AZVA nicht zustandig. Bei den
chemischen Mallnhahmen wird im aktuellen Bewirtschaftungszyklus nur noch eine
Verringerung des Phosphoreintrages in den Oberflachenwasserkérper Untere lIm (Einteilung
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nach Landesprogramm) angestrebt, wobei die Imittenten nicht verifiziert sind. Weitere Kriterien
wie organische Frachten oder Ammoniumbelastungen werden nicht mehr betrachtet.
Demzufolge weisen die Gewasser im Entsorgungsgebiet des AZVA nur noch eine vom Land
erwinschte Malinahmenpriorisierung in Bezug auf den Parameter Phosphor auf. Diese
Mafinahmen bilden auch die Vorgaben, die das Land an die Aufstellung des ABKs durch den
AZVA stellt. Alle im Landesprogramm aufgefihrten MalRnahmen wurden seitens des AZVA
entweder bereits begonnen oder schon abgeschlossen.

Eine Abgrenzung der Ursachen der Zielwertverfehlung fur den Parameter Phosphor ist nur
schwer moglich. Das Land weist auch Handlungsnotwendigkeiten fur Phosphor aus Eintragen
aus der Landwirtschaft aus (siehe Anlage 6). Die Zuweisung der Gewichtung des
Phosphoriiberschusses errechnet das Land aus wenigen Einzelmessungen und normierten
Angaben. Trotzdem wurden die Vorgaben in der Erarbeitung des vorliegenden ABKs
bertcksichtigt. Die Zielwerterreichung fir den Parameter Phosphor wird flr den
Abwasserbereich seitens des Landes fiur 2027 avisiert. Die in der Anlage 6 genannten
Maflnahmen sind die im Landesprogramm vorgesehenen Malinahmen. Nach Berechnungen
des Landes ist durch die Umsetzung dieser MaRnahmen im Bereich Abwasser (fur den
Oberflachenwasserkorper Untere Ilm) eine Zielwerterreichung fir den Parameter Phosphor
realistisch.

3.3. Frachtreduzierung in den Gewassern

In den vergangenen Jahren wurde durch die Abwasserbeseitigungspflichtigen und die jeweils
zustandigen Behorden (friher StUA, danach TLUG heute TLUBN) im Vorfeld der
wasserwirtschaftlichen Planungen die Ausreichung moglicher Fordermittel abgestimmt. Die
Erstellung der abwassertechnischen Zielplanungen seit 1991 und spater der ABKs wurden
dadurch erst finanziell abgesichert. Sich andernde Rahmenbedingungen verursachen
regelmafige Verschiebungen der MaRnahmen in den Konzepten und damit eine standige
Uberarbeitung der Konzepte. Dadurch konnten die erstellten Berechnungen zur
Frachtreduzierung auch nicht vollumfanglich realisiert werden.

Im ABK 2014 wurde eine sehr umfangreiche Frachtreduktionsberechnung durchgefihrt. Dies
wird im vorliegenden ABK nicht mehr gefordert. Frachtreduzierungen wurden im vorliegenden
ABK anhand der Anzahl der angeschlossenen Einwohner ausgewiesen (siehe Anlage 2). Die
Zuordnung der EinzelmalRnahmen mit der Angabe der angeschlossenen Einwohner zu einem
Gewasser kann anhand der Anlage 2 in Zusammenhang mit dem jeweiligen Lageplan des
Einzelkonzeptes (Anlage 4 Blatt 2-66) und unter Nutzung des Gesamtlageplanes (Anlage 4
Blatt 67) durchgeflhrt werden.

3.4. Zielerreichung durch Umsetzung der MaBnahmen des AZVA im Landesprogramm

Die Malnahmen des AZVA Landesprogramm Gewasserschutz wurden fast vollstandig
umgesetzt. Die MalRnahmen mit den IDs 2657 (KA Apolda Nitrifikation), 4670 und 5083
(Liebstedt), 4671 (Pfiffelbach), 4673 und 5081 (Willerstedt) wurden entweder vollstandig
umgesetzt oder wurden bereits begonnen und werden in den Folgejahren zeitnah beendet.
Die ID 4669 (Hohlstedt) befindet sich nicht mehr in der Zustandigkeit des AZVA. Auch die
MafRnahmen des ehemaligen AZV Mellingen wurden bereits umgesetzt - ID 5043 (KA
Mellingen P-Fallung) und ID 11573 (Erhéhung Klaranlagenkapazitat) - oder befinden sich
bereits in Umsetzung - ID 11736 (Neuanschluss von Einwohnern). Alle diese MaRnahmen
werden bis wenige Restbereiche bis 2027 abgeschlossen sein. Eine Verfehlung der Ziele der
WRRL sollte daher ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der Maflnahmen nicht mehr im
Zustandigkeitsbereich des AZVA liegen. Die vollstandige Umsetzung der Ma3nahmen des
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ehemaligen AZV Mellingen wird einige Zeit Uber das Jahr 2027 hinaus in Anspruch nehmen,
da die hier teilweise als desolat zu bezeichnende Anlagensubstanz innerhalb langer gefasster
Fristen nur saniert werden kann. Sollten sich in den kommenden Bewirtschaftungszyklen der
WRRL aufgrund der Aufnahme neuer Stoffe oder scharferer Bewertungskriterien neue
Maflnahmen fir den AZVA ergeben, muss zwingend wieder eine Ausgestaltung eines
Forderprogrammes zur Umsetzung dieser MalRlnahmen seitens des Freistaates Thuringen
priorisiert werden.

Im Fall des AZVA wurde durch erhebliche finanzielle und betriebliche Anstrengungen die
Umsetzung aller WRRL-Mallnahmen der ersten 3 Bewirtschaftungszyklen erreicht. Wenn
weiterhin Zielwertverfehlungen auftreten, ist nach 21 Jahren Bewirtschaftung auch kritisch zu
hinterfragen, ob zum einen die Abwasserbeseitigungspflichtigen gar nicht in dem Male die
hindernden Faktoren sind. Aul3erdem ist die Bewertungs- und Berechnungsmethode eventuell
ungeeignet, um adaquate MaRnahmen abzuleiten. Der AZVA betreibt seit Jahren ein eigenes,
sehr dichtes (zeitlich und rdumlich) Probenahmeregime an den Vorflutern des AZVA. Hier
werden Parameter wie organische Belastung sowie Phosphor und Stickstoff erfasst. Diese
Probenahme geben ein differentes und differenzierteres Bild im Vergleich zum
Landesprogramm ab.

Schlussendlich bleibt festzustellen, dass die Beendigung der MalRnahmen des jetzigen

Landesprogrammes mit folgenden IDs erst nach 2027 erreicht wird: ID 4670 (Liebstedt
Neuanschlisse) und 11736 (Neuanschluss von Einwohnern Bereich ehemals AZV Mellingen).
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4. Entwicklung der Einwohnerzahlen und des Anschlussgrades
4.1. Einwohnerzahlenentwicklung

Die demografische Entwicklung im Entsorgungsgebiet wurde unter Punkt 2 bereits naher
erlautert. Sie stellt einen der Hauptfaktoren bei der Erstellung des ABKs und der
Entscheidungsfindung  bezlglich  wirtschaftlicher  Entsorgungslésungen  dar. Die
Investitionsentscheidungen im Verbandsgebiet des AZVA wurden in der Vergangenheit immer
unter besonderer Betrachtung dieses Aspektes getroffen. Auch in der seit 1991 aufgestellten
abwassertechnischen Zielplanung und in den in den letzten Jahren erstellten
Abwasserbeseitigungskonzepten ist dies berlcksichtigt worden.

Nach dem Thiringer Wassergesetz sollen alle Siedlungsgebiete, in denen mehr als 200 EW
leben, an eine zentrale Klaranlage angeschlossen werden (§ 47 Abs. 3 ThurWG). Die
Einwohnerzahl richtet sich in diesem Fall aber nicht nach der aktuellen Einwohnerzahl,
sondern nach den offiziellen Vorausberechnungen des Landes Thuringen (Landesamt fur
Statistik) fir das Jahr 2035. Als Grundlage fir die Erstellung des ABKs wurde deshalb
zunachst eine Tabelle erstellt, die fir die einzelnen Siedlungsgebiete im Entsorgungsgebiet
des AZVA die Einwohnerzahlen im Jahr 2035 beinhaltet. Daflir wurden die vom Landesamt
fur Statistik bereitgestellten Daten (Einwohnerzahlen nur flir gesamte Gemeinde bzw. Stadt)
auf die Ortsteile skaliert. Da die Einwohnerzahlen stark sinkend sind (siehe Punkt 2) und die
Entwicklung bis 2035 ebenfalls keine Umkehr des demografischen Trends anzeigt, ist vor
allem dieser Aspekt fur die Auswahl abwassertechnischer Malnhahmen mafigebend.

Entsprechend der Vorausberechnungen des Landes Tharingen kommt es bis zum Jahr 2035
im Entsorgungsgebiet des AZVA zu einem starken Einwohnerriickgang. Dieser entspricht
auch den demografischen Erfahrungen der letzten Jahre. Die extrem kleinteilige und landliche
Pragung mit der Aufteilung in 69 Siedlungsgebiete ist bezeichnend fiir die Probleme der
Planung abwassertechnischer Losungen im Gebiet des AZVA. In den vergangenen ABKs
wurden bereits mehrere Gebiete ausgewiesen (2035 alle unter 200 EW, auch nach
Hochrechnungen mit den Einwohnerzahlen Stand 2025), in welchen kein Anschluss an eine
kommunale Klaranlage stattfinden soll (ABK 2009, 2014, 2020 und 2025; siehe Punkt 2.2.).
Die Umsetzung dieser Ausweisung geschah in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehorde.
Der Stand der Umsetzung ist in den einzelnen Gebieten sehr unterschiedlich. Das vorliegende
ABK 2026 weist keine zusatzlichen solcher Gebiete aus.

Aufgrund der unter Punkt 2 genannten Aspekte bezlglich der Angabe korrekter
Einwohnerzahlen, ist es schwierig, einen genauen Vergleich der Einwohnerzahlen des letzten
ABKs mit dem vorliegenden zu ziehen. Die im letzten ABK verwendeten Zahlen entsprachen
den offiziellen Zahlen des Landesamtes flrr Statistik. Die Zahlen des vorliegenden ABKs sind
die neuen offiziellen Zahlen des Thuringer Spiegelregisters (Spiegelung der Daten der
Einwohnermeldeamter) des TLRZ. Diese weisen fast ausschliellich héhere Werte als die
weiterhin verfligbaren Daten des Landesamtes flir Statistik aus. Daher wird versucht, mithilfe
der vorhandenen Daten der Einwohnermeldedmter aus dem Jahr 2019 einen demografischen
Trend bis 2025 zu zeichnen. Dieser wird durch 2 groRRe Ereignisse verzerrt: Der Covid-
Lockdown und die damit verbundenen Folgen und die geopolitischen Ereignisse, welche zu
einer absehbar temporaren Erhéhung der Einwohnerzahlen fuhrt. Da fir den Bereich des
ehemaligen AZV Mellingen keine Daten der Einwohnermeldeamter aus 2019 vorlagen, wird
dieser Bereich nicht betrachtet. Wie unter Punkt 2 beschrieben, erhdht sich die Einwohnerzahl
von 40.999 auf 41.016. Zieht man die Zuwanderung und den geburtenstarken Jahrgang ab,
ergibt sich wiederum ein Negativer Trend. Lasst man diejenigen Ortsteile au3en vor, welche
einen besonderen Flichtlingszustrom hatten (OT Apolda und OT Eckolstadt), dann erhalt man
einen Ruckgang von 20.649 EW auf 20.041 EW (-2,9%). Aufgrund der komplexen
Zahlengrundlage ist dieser Wert am ehesten geeignet, einen gewissen objektiven Maldstab fiir
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den allgemeinen Einwohnertrend im Entsorgungsbereich des AZVA zu beschreiben. In einigen
Bereichen gab es einen Einwohnerriickgang von tUber 10 % in diesen 6 Jahren (Gemeinde
Wiegendorf, Gemeinde Schmiedehausen). Andere, sehr vereinzelte Bereiche konnten einen
Einwohnerzuwachs durch neue Wohngebiete verzeichnen (OT Groliromstedt, OT Hermstedt).

Bei der Erstellung des ABKs 2014 wurde der vom Freistaat geforderte ,Demografiecheck®
bertcksichtigt. Bei der Aufstellung des vorliegenden ABKs wurde diese Auswertung nicht mit
einbezogen. Dies liegt zum einen darin begriindet, dass der ,Demografiecheck” seitens des
Landes nicht mehr gefordert wird. AulRerdem ist zur Auswahl der benétigten Fakten zu sagen,
dass diese zum Teil eine sehr begrenzte Aussagekraft besitzen. Zum Beispiel kann die Anzahl
der Vereine in einem Ort nur bedingt eine Aussage zur kulturellen Entwicklung des Ortes
treffen. Denn mitunter sind in einem Mehrspartenverein weit mehr Mitglieder organisiert als in
vielen unterschiedlichen Vereinen im Nachbarort. Des Weiteren sind die Informationen zu den
Vereinen, dem Leerstand im Ort und der Altersstruktur manchmal nur schwer zu erhalten.
Aulerdem werden bestimmte Aspekte, wie erfolgte Vorverlegungen von Entsorgungsanlagen,
politische Vernetzungen von Gemeinden, Bauprojekte anderer Versorgungstrager, Anzahl von
Wirtschaftsbetrieben, Zustand des vorhandenen Kanalnetzes, Anzahl und Grole sowie
Auslastung von Wohngebieten und viele andere Punkte nicht berlcksichtigt.

Das Versorgungsgebiet des AZV Apolda ist fast ausschliellich gepragt durch eine landliche
Strukturierung, d. h., dass ein GroRteil der Mitgliedsgemeinden knapp Uber oder unter der 500
EW-Marke liegt. Man kann also kaum einen Vergleich aufgrund des ,Demografiechecks®
zwischen den Gemeinden ziehen, da diese etwa gleich ,schlecht” oder ,gut‘ im Vergleich zu
den beiden groRen Stadten Apolda und Bad Sulza abschlieRen. Demzufolge wiirde eine
Investitionsempfehlung aufgrund des ,Demografichecks® ein durch fehlende oder falsch
bewertete Parameter entstandenes und verzerrtes Bild darstellen. Eine pauschale Bewertung
der Demografie nach thidringenweit gleichen Parametern ist unserer Auffassung nur bedingt
maoglich. Vielmehr muss die Investitionsentscheidung im Entsorgungsgebiet nach ganz
individuellen (auch, aber nicht nur) demografischen Anhaltspunkten getroffen werden. Auch
die Entscheidung, ob die entsprechende Gemeinde an eine zentrale Klaranlage
angeschlossen werden kann oder nicht, kann nicht Uber einen derartigen Vergleich erfolgen.
Tatsachlich kénnen wir aber nach 35 Betriebsjahren Trends und Entwicklungspotentiale der
einzelnen Gemeinden abschatzen, da wir in alle Planungen eingebunden werden (Raum-
ordnungs- und Flachennutzungsplanungen, integrierte Stadt- und
Gewebergebietsentwicklungskonzepte...).

4.2. Anschlussgradentwicklung

Mit der sukzessiven Durchfuhrung der Mal3inahmen, die in Anlage 2 genannt werden und in
den Einzelkonzepten (siehe Anlage 4) grafisch erlautert werden, erhéht sich der
Anschlussgrad an oéffentliche Klaranlagen im Entsorgungsgebiet des AZVA. Allerdings werden
auch Gebiete ausgewiesen, die nach heutigem Kenntnisstand nie an eine solche Anlage
angeschlossen werden wund in den die Grundstickseigentumer deshalb die
Abwasserentsorgung selbst grundsticksbezogen uber vollbiologische Kleinklaranlagen
realisieren sollen (analog des ABKs 2014). Die Anlagen 2 und 3 zeigen diese Entwicklung auf.
Als Grundlage dienten die Einwohnerzahlen zum Stand vom 30.06.2025 und die
Bevolkerungsvorausberechnungen des Landesamtes flr Statistik fir das Jahr 2035 (1. rBv).
Dargestellt werden die momentanen Verhaltnisse, die Situation 2032 und die Zahl der
Einwohner und deren Anschlussgrad im Endausbauzustand.

Im Vergleich zum Stand des ABKs von 2014 (Entwicklung der letzten 10 Jahre) ist

festzuhalten, dass sich der Anschlussgrad an zentrale Klaranlagen von 81,08 % auf 90,48 %
erhdht hat. In den absoluten Zahlen zeigt sich dieser Sachverhalt auch deshalb, weil durch die
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Aufnahme neuer Gemeinden ins Verbandsgebiet es einen deutlichen Einwohnerzuwachs
gegeben hat. Wahrend 2014 insgesamt 33.590 Einwohner an eine Klaranlage angeschlossen
waren, sind es zum jetzigen Zeitpunkt 39.919 und damit 6.329 Einwohner mehr. Betrachtet
man die ubrigen Einwohner (nicht an KA), so waren dies 2014 noch 7.836. Diese Zahl hat sich
zum jetzigen Zeitpunkt fast halbiert und betragt nur noch 4.154. Weiterhin sind in diesen noch
1.272 Einwohner enthalten, die uber vollbiologische Kleinklaranlagen ihr Abwasser
entsprechend dem Stand der Technik reinigen oder Uber eine Sammelgrube das Abwasser
eine Klaranlage zugeflihrt wird. Der prozentuale Anteil derjenigen Einwohner, die ihr Abwasser
nach dem Stand der Technik reinigen, betrdgt demnach momentan 93,36 %. Im ABK von 2014
war fur das Jahr 2021 ein Anschlussgrad an zentrale Klaranlagen von 89,84 % geplant
gewesen. Dieser konnte zum jetzigen Zeitpunkt erreicht und Gberschritten werden (s. 0.).

Bei der Betrachtung der einzelnen Gemeinden und der Bewertung der Anderung der Wohn-
und Bebauungsstruktur in den Gemeinden fallt auf, dass nicht nur der allgemeine
demografische Trend die Anschlussgradstatistik beeinflusst. Viel starker wird eine Erhéhung
des Anschlussgrades dadurch verhindert, dass vermehrt Einwohner aus gut erschlossenen
Gebieten in Bereiche umziehen, in denen kein Anschluss an eine zentrale Klaranlage
vorhanden ist. Ein Beispiel dafir ist der Rickbau ganzer Wohnblécke im Bereich Apolda Nord
und parallel dazu der Bezug von leerstehenden Grundsticken im AuRenbereich
beziehungsweise in den zahlreichen kleinen Siedlungsgebieten (siehe Punkt 4.1.) rund um
Apolda. Eine Quantifizierung dieses Aspektes kann nicht erfolgen, da dem AZVA dafir nicht
genugend Daten zur Verfligung stehen. Unverandert ist der Trend, dass mehr Menschen aus
unserer Region weg- als zuziehen und mehr Menschen sterben als geboren werden.

Mit dem vorliegenden ABK wird durch Umsetzung der Anschlussmallnahmen ein
Anschlussgrad von 96,52 % an zentrale Klaranlagen erreicht. Dies entspricht dem geplanten
Endausbauzustand. Die restlichen 3,48 % sollen uber vollbiologische Kleinklaranlagen
entsorgt werden (1,01 % Direkteinleiter; 2,45 % TOK; 13 Einwohner Gber Sammelgruben). Bis
2032 sollen bereits 93,73 % an eine kommunale Klaranlage angeschlossen werden.
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5. InvestitionsmaBRnahmen der letzten 6 Jahre und Umsetzung des ABKs 2020
5.1. InvestitionsmaRnahmen

Die grundlegende Investitionstatigkeit der letzten zwanzig Jahre und die Priorisierung
wasserwirtschaftlicher MalRnahmen wurden bereits unter Punkt 1 und 2 dargelegt. Konkret ist
festzuhalten, dass der Anschluss an die vorhandenen zentralen Klaranlagen Vorrang bei der
Investitionstatigkeit gegeniber der Errichtung neuer kleiner Anlagen hatte. In den letzten 6
Jahren mussten allerdings aufgrund fehlender Anlagen in den Bereichen mit vermehrter
Bautatigkeit zunachst diese fehlenden Klaranlagen errichtet werden. Daher standen der Bau
neuer Klaranlagen unter dem besonderen Gesichtspunkt der erhéhten Anforderungen an die
WRRL und die dringend notwendigen Investitionsmallinahmen im Bereich des aufgelosten
AZV Mellingen im Vordergrund der Investitionstatigkeit. Die in den vergangenen Jahren
teilweise durchgefiihrten Vorverlegungen und begonnen Erschlieungsprojekte wurden
aullerdem weitergeflhrt.

Entwicklung seit 2020: Investitionsschwerpunkte der letzten Jahre waren der Anschluss der
Gemeinden und Ortsteile Frankendorf, Utenbach, Obertrebra, Pfiffelbach, Willerstedt,
Liebstedt und Ulrichshalben an zentrale Klaranlagen. Bei den vorgenannten Orten und
Ortsteilen wurden in Pfiffelbach und Liebstedt neue Klaranlagen errichtet. In Rudersdorf wurde
die vorhandene Anlage fir den Anschluss von Willerstedt erweitert. Bei den Ubrigen
Maflinahmen wurde der Anschlussgrad an vorhandene Anlagen erhoht. Aktuell (2025/2026)
liegt der Schwerpunkt auf der Sanierung des ehemaligen Verbandsgebietes des AZV
Mellingen und der Anschluss des Ortsteiles Liebstedt an dessen Klaranlage sowie auf den
verschiedenen FérdermalRnahmen des Landes (Umpferstedt, Liebstedt).

Die Gemeinde Frankendorf wurde in den Jahren 2018-2022 in 3 Bauabschnitten ebenfalls an
die Klaranlage Apolda angeschlossen. Das Abwasser wird tUber das Pumpwerk Kapellendorf
und mehrere Verbindungssammler dem Kanalnetz der Stadt Apolda zugefiuhrt. Frankendorf
ist somit der letzte und am weitesten entfernt von Apolda liegende Ort des sog.
Moorentalsammlers. Der FlieRweg betragt insgesamt ca. 11,5 km. Zunachst wurde ein
Verbindungssammler entlang des Wirtschaftsweges nach Kapellendorf errichtet, der das in
Frankendorf anfallende Schmutzwasser zum Pumpwerk in Kapellendorf leitet. In den
Folgejahren wurden im gesamten Ortsgebiet Frankendorfs Schmutzwasserkanale errichtet
und die vorhandenen Mischwasserkanale als Regenwasserkanale umgenutzt und teilweise
saniert. Mit Abschluss des letzten Bauabschnittes 2022 ist der gesamte Ortsteil im
Trennsystem erschlossen.

In Rudersdorf wurde der vorhandene Oxidationsteich vergrofert, um den Anschluss der
gesamten Gemeinde Willerstedt an diesen zu ermdglichen. Dazu wurden beide Teiche
ertlchtigt, die vorhandenen Leitwande erneuert, eine neue Vorklarung errichtet und der hintere
Teich deutlich vergrofert. Aulerdem wurde ein P-Fallung nachgerustet, um den erhdhten
Anforderungen gerecht zu werden. In Willerstedt wurde der Anschluss an diese Klaranlage
uber ein Pumpwerk in mehreren Bauabschnitten (2019-2025) realisiert. Dabei wurden auch
Teile des Ortes angeschlossen, in denen schon seit Jahren ein Trennsystem vorverlegt wurde.
Der Anschluss des Ortsteiles ist bis auf eine kurze Stral’e abgeschlossen.

Nachdem in den Jahren 2015 und 2018 die ErschlieRung von Ulrichshalben bereits realisiert
wurde, konnte mit der Errichtung des Pumpwerkes und der Druckleitung im Jahr 2018 das
Abwasser aus einem Teil des Ortes zum Ortsnetz in ORmannstedt Ubergeleitet werden. Von
dort erfolgt Uber das Pumpwerk OfRmannstedt und das sich anschlieende Ortsnetz in
Roédigsdorf und Apolda der Anschluss an die KA Apolda. Ein Abschluss der ErschlieSung des
Ortsteiles wurde mit dem Bauabschnitt 2020/2021 durchgeflhrt.
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Einer der am schwierigsten zu erschlieenden Ortsteile ist Utenbach. Dieses Gebiet teilt sich
in 2 sehr unterschiedlich strukturierte Teile auf. Der westlich gelegene Teil war bereits Uber
ein Pumpwerk an die Klaranlage Apolda angeschlossen. Um den Gbrigen, 6stlich gelegenen
Teil anschlieRen zu kénnen, musste dieses Pumpwerk raumlich verlegt und tiefer errichtet
werden (2021/2022). Die Realisierung dieser Mal3nhahme konnte parallel zur Sanierung der
innerortlich gelegenen Brickenbauwerke durch das TLBV erfolgen. Erweitert wurde der
Baubereich durch Kanalbaumaflnahmen in der Wormstedter Stralle und einen weitere
Bauabschnitte 2024 und 2025 (Lange Gasse und Schulberg), wodurch sukzessive der dstlich
gelegene, topografisch schwer erschlieBbare Ortsbereich erschlossen wird. In den
Folgejahren ist eine Fortfihrung dieser Bautatigkeit geplant.

Der Ortsteil Pfiffelbach ist aufgrund seiner Topografie und der vorhandenen
Bebauungsstruktur schwer zu erschliefien. Dort befindet sich mittig in einer der beiden
HauptstraRen eine Bachverrohrung aus Betonfertigteilen. Dieses massive Bauwerk erschwert
den Kanalbau aufgrund seiner Ausmalie extrem. Seit 2017 wurde in vielen Bauabschnitten in
Pfiffelbach ein Regenuberlaufbauwerk, eine Klaranlage, Ortsbereiche im Trennsystem und
Teile im (qualifizierten) Mischsystem errichtet. Momentan befindet sich die MalRnahme entlang
0. g. Bachverrohrung im Bau. 2026 soll der gesamte Ort nach Abschluss des letzten geplanten
Bauabschnittes an die Klaranlage in Pfiffelbach angeschlossen sein.

Zeitlich und ortlich parallel zu den Malinahmen in Willerstedt und Pfiffelbach (beide lImtal-
Weinstrale) wurde auch die zentrale abwassertechnische ErschlieBung des Ortsteiles
Liebstedt begonnen. Hier wurden zunachst ein Oxidationsteich und ein
Regenuberlaufbauwerk zur Zwischenspeicherung des Mischwassers errichtet. Der
Oxidationsteich wurde ebenso wie die Anlage in Rudersdorf mit einer P-Fallung ausgestattet.
Die bisherigen Betriebserfahrungen zeigen, dass die Grenzwerte fur diesen Parameter auch
auf einer solchen Anlage einzuhalten sind. Die Energieversorgung fiur die Dosierpumpe des
Fallmittels wird durch ein einzelnes, batteriegestitztes Solarpaneel realisiert. Fir die
Folgejahre sind weitere Abschnitte in Liebstedt zeithah eingeplant, momentan befindet sich
ein grofer Kanalbauabschnitt (Lange Stral3e) im Bau.

Mit den beiden kleinen MalRnahmen 2019 und 2023 wurde der Anschluss der Gemeinde
Obertrebra an die Klaranlage Bad Sulza abgeschlossen.

Vor allem im ehemaligen Verbandsgebiet des aufgeldosten AZV Mellingen wurden nach dessen
partieller Integration umfassende Investitionen notwendig. Zunachst musste sehr aufwendig
eine Bestandserfassung durchgefiihrt werden. Dabei wurden teilweise desolate Zustande an
den Bestandsanlagen festgestellt. Dadurch musste vor allem kurzfristig in Umpferstedt
Kanalbau im Bereich der Kirche durchgefiihrt werden. AuRerdem wurde eine grofRles
Forderprojekt fur 2025 angemeldet, welches bis Ende 2026 umgesetzt werden muss, um den
Vorgaben des Kommunalservice Weimar gerecht zu werden, da das Abwasser aus
Umpferstedt an diesen dbergeben wird. Fir 2026 und 2027 sind hier mehrere
Kanalbaumalnahmen geplant, welche der Erneuerung und Herstellung desolater
Kanalabschnitte dienen und den Fremdwasseranteil deutlich verringern sollen. AuRerdem
wurde die Klaranlage in Mellingen 2025 sehr aufwendig nachgerustet und auf eine
Fernsteuerung umgestellt. Hier gab es grol’e Probleme mit dem Pumpwerk und der
Beluftungssteuerung der Belebungsbecken. Auch in der Gemeinde Lehnstedt wurden bereits
2 groRe KanalbaumaRnahmen durchgefihrt. Hier wurde eine GemeinschaftsmaRnahme mit
dem Stralenbau in einem noch nicht an die dortige Klaranlage angeschlossenen Bereich
realisiert. Aulerdem wurde daran anschlielRend die Vervollstandigung von Hausanschliissen
und die Reparatur von Kanalen in einem angrenzenden Bereich ausgefihrt, wodurch hohe
Anschlusswerte an die Klaranlage erreicht werden konnten. In den Folgejahren sind auch hier
umfangreiche weitere Ma3nahmen geplant.
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Neben vielen Reparatur- und kleineren Neubaumalnahmen, die sich an den BaumalRhahmen
der kommunalen Akteure orientieren, wurden auch Ausbaumalnahmen in den
Mitgliedsgemeinden in vorhandenen Trennsystemen durchgeflhrt. Hier sind beispielhaft
Mafinahmen in Dornburg, OBmannstedt und Ulrichshalben zu nennen. Diese wurden teilweise
ohne Beteiligung anderer 6ffentlicher Auftraggeber durchgefluhrt, da in diesen Bereichen auch
auf lange Sicht keine Bundelung mehrerer Belange zu erwarten war. In Oberrof3la, NiederroRla
Eberstedt, Hermstedt und Koésnitz (ebenso wie bereits erwahnt in Frankendorf, Ulrichshalben
und Obertrebra) wurde durch diese Mal3nahmen der vollstandige Anschluss an kommunale
Anlagen abgeschlossen.

Die beiden grofRen Klaranlagen in Apolda und Bad Sulza wurden neu 1998 errichtet. Neben
den regelmafig notwendig werdenden Reinvestitionsmallnahmen, bei denen Aggregate
baugleich getauscht werden, wurden seit 2019 auch Neuinvestitionen getatigt. Dadurch
konnten Energieeinsparungen oder Systemverbesserungen zur Erhéhung der Abbauleistung
der Anlagen erreicht werden. Als wesentliche Malnhahme kann hier zum Beispiel die
Umstellung des Beluftungsregimes beider Anlagen auf eine Ammonium-Nitrat-Steuerung
genannt werden. Dies hat zu einer merklichen Reduzierung des Energieverbrauches der
Klaranlagen geflhrt und konnten gleichzeitig die Stickstoff-Abbauleistung gleichzeitig deutlich
auch im Winter stabilisieren. Dadurch konnte einer der WRRL-Mallhahmen des
Landesprogrammes Gewasserschutz (ID: 2657) umgesetzt werden. Momentan wird die
Ersatzanschaffung der Schlammentwasserungsanlage (Dekanter) vorbereitet.

Betrachtet man die Einwohnerzahlen und den Anschlussgrad zum Zeitpunkt der Erstellung
des vorliegenden ABKs 2026 (Stand 30.06.2025) und vergleicht diese Parameter mit dem ABK
2019, stellt man folgende Entwicklung fest. Der Anschlussgrad an 6ffentliche Klaranlagen hat
sich um 4,24 % von 86,24 % auf 90,48 % erhdht. Die Gesamteinwohnerzahl ist von 40.243
auf 44.119 gestiegen, wobei 3.103 Einwohner aus dem Bereich des ehemaligen AZV
Mellingen stammen. Ohne diesen Anteil hat sich die Einwohnerzahl um 773 erhéht (1,92 %)
Der Anteil der Einwohner, die ihr Abwasser nach dem Stand der Technik entweder Uber eine
zentrale Klaranlage oder Uber private vollbiologische Kleinklaranlagen entsorgen, hat sich von
88,11 % auf 92,98 % erhoht. Dies ist ein Anstieg um 4,87 %. Der Bau vollbiologischer
Kleinklaranlagen hat bei 0,63 % der Einwohner im Entsorgungsgebiet des AZVA das Erreichen
des Standes der Technik erméglicht (siehe Punkt 9 vollbiologische Kleinklaranlagen).

5.2. Umsetzung des ABKs 2020

Da sich die tatsachlich im Entsorgungsgebiet des AZVA umgesetzten wasserwirtschaftlichen
Maflinahmen stark an den unter den Punkten 1., 2. und 5. genannten Vorgaben orientieren,
wurden nicht alle im ABK von 2020 genannten Malinhahmen umgesetzt. Ein Planungskonzept
mit einer Laufzeit von mehreren Jahren kann nur bedingt eine jahresgenaue Darstellung von
Baumallinahmen enthalten, wenn mehrere Auftraggeber an den Baumafllnhahmen beteiligt
sind. Da aber das ABK 2020 ebenfalls nach diesen Gesichtspunkten aufgestellt wurde, konnte
ein Grofteil der Malnahmen, die bis 2025 vorgesehen waren, umgesetzt werden, sofern eine
vom Freistaat Thiringen in Aussicht gestellte Férderung auch gewahrt werden konnte. Die
Umsetzung der Malinahmen erfolgte nicht immer jahresgenau wie im ABK 2020 genannt, wohl
aber im Gesamtzeitraum des ABKs (2020-2025). Im Folgenden wird die Umsetzung der
Tabelle 2a (MalRnahmen - Anlage 2a des ABK 2020) insgesamt und fur die Gemeinden separat
betrachtet.

Umsetzung insgesamt: Das ABK 2020 enthielt insgesamt 81 separat aufgefihrte

InvestitionsmalRnahmen. 2 MalRnahmen fallen weg, da diese sich Hohlstedt seit dem
01.01.2024 nicht mehr im Verbandsgebiet des AZVA befindet. Von den verbleibenden 79
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sollten 49 bis zum Jahr 2025 umgesetzt werden (Ausfihrungsjahre 2020-2025). 14 Dieser 49
Maflnahmen waren allein in der Stadt Apolda mit seinen Ortsteilen geplant. Diese Malihahmen
werden in der weiteren Betrachtung nicht berlcksichtigt, da der hier zeitgleich avisierte
Strallenbau bei keiner einzigen Malinahme seitens der Stadt Apolda durchgefiihrt wurde.
Diese Malklnahmen waren alle reine Bauprojekte, bei denen keine Einwohner neu an eine
Klaranlage angeschlossen werden sollten, sondern entweder Rekonstruktionsmaflhahmen
oder Umstellungen auf ein Trennsystem. Diese Malhahmen werden durch den AZVA auch
nur mit Beteiligung des Stralienbaulasttragers durchgeflihrt, um unndtige Belastungen der
Anwohner zu vermeiden und weil kein akuter Handlungsbedarf vorliegt. Scheinbar wurde hier
durch die Stadt Apolda im Vorfeld eine sehr optimistische Meldung von eigenen
Baumalinahmen durchgefihrt. Lasst man diesen Anteil auRer Acht, waren 35 MalRlnahmen
geplant, von denen 28 tatsachlich umgesetzt wurden. Die 7 Gbrigen MaRnahmen waren vor
allem KomplexmalRhahmen, bei denen einer der anderen Auftraggeber (Stralenbau oder
anderer Versorgungstrager) die Realisierung seiner Baulast verschoben hatte oder aufgrund
fehlender Querfinanzierung (z. B. Férdermittel) nicht durchfihren konnte. Allerdings wurden
bis 2025 zusatzlich 5 MalRnahmen durch den AZVA umgesetzt, die im ABK 2020 aufgeflhrt
waren, deren Realisierung aber erst nach 2025 erfolgen sollte (Ausfuhrungszeitraum 2026-
2035). Dazu gehoéren 2 MaRnahmen der Regenwasserbewirtschaftung in Apolda (ohne
Fordermittel) und mehrere Mallnahmen, bei denen bereits begonnene ErschlieRungen von
Ortsteilen oder Gemeinden weitergeflihrt wurden. Aul3erdem wurde eine MalRhahme bereits
in Teilbereichen umgesetzt, bis jetzt aber noch nicht abgeschlossen. Unter 79 MalRnahmen
befanden sich insgesamt 19 Malinahmen in Apolda, deren Umsetzung aus o. g. Griinden nicht
absehbar ist. Insgesamt wurden bis zum Jahr 2025 demnach 34 der 60 im ABK 2020
aufgefiihrten Mallnahmen umgesetzt bzw. deren Umsetzung begonnen, wobei beachtet
werden muss, dass der Umsetzungszeitraum fir alle 60 MaRnahmen eigentlich von 2020 bis
2035 reicht. Nicht alle der unter Punkt 5.1. genannten Malinahmen waren im ABK 2020 als
konkrete MaRnahmen festgehalten, wodurch die Anzahl der tatsachlich im Zeitraum 2020-
2025 realisierten Mallnahmen weit groRer als 34 ist.

Bei all diesen Betrachtungen ist zu beachten, dass der AZVA seit 01.01.2024 etliche
MaRnahmen im ehemaligen Verbandsgebiet des AZV Mellingen umgesetzt hat, was die o. g.
Anzahl der umgesetzten MaRnahmen nochmal deutlich erhéht. Allerdings gab es fir diesen
Bereich kein ABK aus 2020, dessen Umsetzung jetzt bewertet werden konnte (der AZV
Mellingen hatte kein ABK bis zum 31.12.2023 erstellt, es gab nur einen ,Arbeitsstand®).

Umsetzung nach Gemeinden: Im Folgenden wird die Umsetzung des ABK 2020 in den
einzelnen Gemeinden separat betrachtet. Dabei werden vor allem die Malnahmen betrachtet,
welche entweder nicht umgesetzt werden konnten oder welche zusatzlich umgesetzt wurden.

Apolda: Wie oben erwahnt, wurden alle mit der Stadt Apolda konkret geplanten oder begonnen
MaRnahmen umgesetzt, wahrend die seitens des StralRenbaulasttragers nicht umgesetzten
Projekte auch seitens des AZVA nicht realisiert wurden. Dies betrifft vor allem den Bereich des
Stadtgebietes Apolda (siehe Punkt 5.1.). Es wurde zusatzlich eine Mallhahme umgesetzt,
deren Ausflhrungszeitraum nach 2025 lag. Im Ortsteil Oberrof3la wurde der Anschluss an die
Klaranlage Apolda abgeschlossen, im Ortsteil Utenbach wurde mehrere Bauabschnitte
realisiert. Auch hier konnte aufgrund von Veranderungen bei den zugesagten
KomplexmafRnahmen nicht jede Malnahme durchgefuhrt werden. Die Realiserung der
Restbereiche in Utenbach ist fir die kommenden Jahre kontinuierlich geplant (abhangig von
Strallenbau, Foérdermitteln und raumlichen Gegebenheiten). Der ortliche Energie- und
Gasversorger hatte die Verlegung von Gasleitungen in diesem Bereich angekindigt.
Allerdings haben die geopolitischen Veranderungen der letzten Jahre auch zu einer
eingeschrankten Bautatigkeit in diesem Bereich gefuhrt, wodurch viele Komplexmalnahen
nicht mehr ausgefihrt wurden.
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Bad Sulza: Die Gemeinde ist relativ kleinteilig gegliedert und hat viele eigenstandige Ortsteile.
Die einzelnen Ortsteile lassen sich aus abwassertechnischer Sicht auch als eigenstandige
Siedlungsgebiete erfassen.

Fur die gesamte Gemeinde waren 6 MalRnahmen bis 2025 geplant, von denen 2 nicht
umgesetzt werden konnten. Dazu gehdrt vor allem die grof3e Komplexmafnahme im Ortsteil
Minchengosserstadt. Diese ist stark abhangig von der Erneuerung der OD durch das TLBV.
Seit ca. 15 Jahren wird diese Mallnahme geplant und immer wieder verschoben. Eine
Realisierung scheint mittelfristig realistisch. Die zweite, nicht umgesetzte MalRnahme betrifft
den Anschluss eines kleinen Restbereiches in Wickerstedt, bei dem mit hohen Kosten eine
sehr geringe Einwohnerzahl angeschlossen werden wirde. Diese MalRnahme wurde im
vorliegenden ABK zeitlich verschoben. Zusatzlich wurden im OT Bad Sulza 2025 (anstatt
2030) eine MaRnahme umgesetzt. In den Ortsteilen Hermstedt und Kosnitz wurde
planungsgemaf je 1 Malknahme umgesetzt, die jeweils zum vollstandigen Anschluss der
Einwohner an kommunale Anlage fihrte und welche dadurch den Abschluss der
ErschlieBungsarbeiten dort bilden.

Dornburg-Camburg: Im Entsorgungsgebiet des AZVA in der Stadt Dornburg-Camburg waren
bis 2025 zwei BaumalRnahmen geplant (Kanalbau ,Vorwerksgasse® und ,Breite Stral3e” im OT
Dornburg). Eine MaRnahme wurde planungsgemal umgesetzt (,Vorwerksgasse®), die andere
Maflinahme sollte zusammen mit dem dort geplanten Stralenbau durchgefiihrt werden.
Seitens der Stadt Dornburg-Camburg wurde der Strallenbau wieder verschoben (wie in den
beiden vorgegangenen ABK), soll aber eventuell ab 2027 erfolgen. Eine Umsetzung des
Kanalbaus steht deshalb bis heute aus. Auch hier soll eine Mehrfachbelastung der Anlieger
vermieden werden. Zuséatzlich wurde die MaRnahme ,untere NeustrafRe“, welche fir 2027
vorgesehen war, umgesetzt. Hier wurde kein Strallenbau mit umgesetzt, wodurch die
MafRnahmenpriorisierung aufgrund der anzuschlieffenden Einwohner erfolgte.

Frankendorf: Fur die Gemeinde war der Anschluss an die KA Apolda ab dem Jahr 2022 in
einer relativ aufwendigen Mallnahme geplant. Fir das Jahr 2019 hatte die VG Mellingen
(zustandig fur die Gemeinde) den Bau eines Radweges entlang der fur den
Verbindungssammler von Frankendorf nach Kapellendorf notwendigen Trasse bekannt
gegeben. Aus diesem Grund musste vorgenannter Verbindungssammler noch vor dem Bau
des Radweges erstellt werden, um Baufreiheit zu gewahrleisten. Die die Folgejahre geplanten
Bauabschnitte wurden alle bis 2024 umgesetzt, wodurch der vollstandige Anschluss
Frankendorfs an die KA Apolda erreicht werden konnte.

GroflRschwabhausen OT Hohlistedt: Die beiden hier geplanten MalRnahmen (2026 und 2027)
fallen aufgrund des Beitritts der gesamten Gemeinde zu Zweckverband JenaWasser zum
01.01.2024 weg. Die Realisierung obliegt nun JenaWasser.

liImtal-WeinstraRe OT Liebstedt: In dem Ortsteil wurde der Bau einer eigenen
Oxidationsteichanlage, der Bau eines Stauraumkanals und der Bau entsprechender
Mischwassersammler geplant. Der 1. Bauabschnitt (Bau Oxidationsteichanlage) sowie der
erste Teil des Sammlers und des Stauraumkanals konnte 2021/2022 umgesetzt werden.
Momentan (2025) befindet sich ein weiterer sehr grof3er Bauabschnitt, welcher fur 2025
geplant war (,Lange Stral’e”) in der Fertigstellung. Der fir 2022 geplante Abschnitt
(,OBRmannstedter StralRe“) konnte aufgrund der nicht fertig gestellten vorherigen
Bauabschnitte und aufgrund der Nutzung des Bereiches als Umleitungsstrecke nicht
begonnen werden, ist aber fur die Folgejahre geplant.

lImtal-WeinstraRe OT NiederroRla: Mit der Durchfihrung des letzten Bauabschnittes in
Niederrof¥la im Jahr 2022 wurde der Anschluss an die KA Apolda abgeschlossen.”
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liImtal-WeinstraRe OT Pfiffelbach: Die im ABK 2020 vorgesehenen Malinahmen konnten, bis
auf eine MalRnhahme, umgesetzt werden. Die fehlende Mallhahme wurde bereits in Teilen
begonnen und soll im Jahr 2026 abgeschlossen werden, wodurch der vollstandige Anschluss
an die neu errichtete Klaranlage in Pfiffelbach abgeschlossen werden wird. Aufgrund der
Koordinierung mit den geplanten Strallenbaumaflinahmen sowohl im Ort (Gemeindestralen)
als auch in der Landesstralle wurde ein Teil der Kanalbaumalnahmen im Zeitraum 2022 -
2025 zur Ausfiihrung als GemeinschaftsmalRnahen verschoben. Die Realisierung wird 2025
abgeschlossen.

lImtal-Weinstrale OT Ulrichshalben: In den Jahren bis 2025 war der Abschluss der
ErschlieBungsmalnahmen des Ortsteiles an die Klaranlage Apolda (lUber das Pumpwerk in
Ulrichshalben und weiterfuhrend Uber das Pumpwerk in Omannstedt) geplant. Dies konnte
umgesetzt werden, so dass Ulrichshalben nun vollstandig angeschlossen ist.

limtal-WeinstraRe OT Willerstedt: In den Jahren 2019 bis 2025 wurden 4 grof3e Bauabschnitte
zum Anschluss an den Oxidationsteich in Rudersdorf (teilweise parallel) ausgefuhrt (siehe
Punkt 5.1). Neben der Erweiterung des Oxidationsteiches und dem Bau des Pumpwerkes in
Willerstedt wurden 3 Kanalbauabschnitte umgesetzt und damit der fast vollstadndige Anschluss
aller Einwohner erreicht.

Niedertrebra: Im Ortsteil Niedertrebra wurde eine seitens langem von der Gemeinde geplante
MaRnahme (,BergstralRe“) entsprechend des ABKs planungsgemal® umgesetzt. Bis auf
wenige Einwohner in einem schwer zu erschlieliendem sind alle Einwohner hier an die
Klaranlage Bad Sulza angeschlossen.

Obertrebra: In Obertrebra wurde parallel der zur Sperrung der OD im benachbarten Flurstedt
wegen der dort durchgefiihrten Brickenbaumalinahme, der fehlende Schmutzwasserkanal
errichtet und damit der Abschluss der abwassertechnischen ErschlielungsmafRnahmen in der
Gemeinde erreicht.
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6. Regenwasserbewirtschaftung

Aufgrund der bereits mehrfach erwahnten kleinteiligen Gliederung des Entsorgungsgebietes
des AZV Apolda kann keine allgemeingultige und den gesamten Bereich betreffende Aussage
zu MalBnahmen der Regenwasserbewirtschaftung gemacht werden. In manchen Gemeinden
oder Ortsteilen treten keinerlei Probleme in Bezug auf die stoffliche oder hydraulische
Belastung des Regenwassers und der Kandle selbst bei Starkregenereignissen auf. In
anderen Teilbereichen gibt es kurz-. mittel- oder langfristigen Handlungsbedarf. Ein Teil des
Entsorgungsgebietes wird Uber Mischwassersysteme entwassert und teilweise sind getrennte
Kanale vorhanden.

Das Entsorgungsgebiet hat insgesamt 44.119 Einwohner, von denen 26.068 uUber ein
Trennsystem entwassern. Dies entspricht einem Einwohneranteil von 59,09 % und liegt damit
uber dem Durchschnitt der Bundesrepublik (Stand 2022: 47,56 %; Statistisches Bundesamt).
Insgesamt sind in der Stadt Apolda 58,00 % der Einwohner an eine Trennkanalisation
angeschlossen. Es gibt viele dezentrale Regenwassereinleitstellen kleiner Kanalnetze und
einige zentrale Regenruckhaltebauwerke zur Minimierung der hydraulischen und stofflichen
StoRRbelastung. Diese Bauwerke wurden vor allem in Bereichen errichtet, in denen komplexe
ErschlieBungen in den letzten 30 Jahren stattgefunden haben (Wohngebiete, Industrie- und
Gewerbegebiete). Zusatzlich wurde in den letzten Jahren ein weiteres zentrales Bauwerk
(1.000m3) im Bereich ,Apolda West" errichtet, an welches sukzessive die in diesem Bereich
bereits vorhandenen oder neu zu errichtenden Regenwasserkanale angeschlossen werden
(siehe Punkte 5.1. und 5.2.). In den restlichen ,gewachsenen® Bereichen Apoldas findet man
hauptsachlich Mischwasserkanale und teilweise Schmutz- und Regenwasserkanale, sofern
dort Strallenbaumalinahmen in jingerer Vergangenheit durchgefiihrt wurden. Den zentralen
Sammelpunkt des Mischwassers bildet in Apolda die Klaranlage mit einem vorgeschalteten
Regenuberlaufbecken (1.450m?3). Das Abwasser wird Uber Kanale mit einer Dimension bis zu
DN 1000 oder teilweise auch in Kanalen, die im Eiprofil ausgefiihrt sind, der Klaranlage
zugeleitet. In einigen Strallenzigen sind mehrere parallel zueinander verlegte
Mischwasserkanale vorhanden, die untereinander verbunden sind und dadurch hydraulische
Entlastungen erreichen kénnen. Grundsatzlich wird bei der Beteiligung an
StralRenbaumalinahmen zunachst gepruft, welches System vorhanden ist. Bei bestehenden
Mischsystemen wird gepruft, ob die Errichtung eines Trennsystems mdglich ist. Dies wird auch
in Bereichen geprift, in denen zunadchst nur eine Vorverlegung eines separaten
Regenwasserkanals moglich ist und die abschlielende Erstellung einer eigenen Einleitstelle
erst mit einer spateren Baumalinahme realisiert werden kann. Da es im innerstadtischen
Bereich aufgrund der gewachsenen Bebauungsstruktur und der oftmals Ilickenlosen
Bebauung schwierig sein kann, die auf den Grundstiicken vorhandene Mischwasserableitung
vollstéandig zu trennen, wird hier auf einen groftmdglichen Effekt bei vertretbarem Aufwand
gesetzt. Eine 100%-ige Trennung aller Grundstlicksentwasserungsanlagen wird angestrebt.
Im Stadtgebiet von Apolda soll so ein mdglichst groRes Trennsystem aufgebaut werden
(Vorrang Trennsystem entsprechend Soll-Bestimmung im WHG), dass aus kleineren
Regenwassernetzen mit moglichst geringen Einleitmengen und wenigen grof3en zentralen
Entlastungsbauwerken besteht. Vor allem der Anschluss an die vorhandenen zentralen
Bauwerke wie das RRB ,Apolda West® stehen dabei im Vordergrund der
Investitionstatigkeiten. Allerdings gibt es auch Bereiche, fur die der Aufbau eines
Trennsystems nicht umsetzbar ist. Aufgrund der vorhandenen Kanaldimensionen ist dies auch
nicht Uberall notwendig, da in Verbindung mit dem RUB in der Klaranlage Apolda ein
funktionierendes und hydraulisch ausreichendes Netz zur Verfigung steht. Durch den Bau
neuer Regenwasserkanale wird das bestehende Mischwassernetz zunehmend entlastet, was
auch bei einer Zunahme der Intensitdt von Regenereignissen dazu flihrt, dass die
Bestandskanale nicht Uberlastet werden. Teilweise kdnnen auch Starkniederschlage
abgepuffert werden und damit das Schadensrisiko Uber das geforderte Maf} hinaus verringert
werden. Dabei zu beachten bleibt aber, dass nicht jedes Regenereignis durch eine 6ffentliche
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Kanalisation aufgenommen werden kann und soll. Hier wird die Stadt Apolda fir die
gemeinsame Entwicklung integraler Ansatze einbezogen. Vereinzelte hydraulische
Uberlastungen  bei  Starkregenereignissen sind meist einer unsachgeméaRen
Aulengebietsentwasserung geschuldet, die auch stark von der jeweiligen landwirtschaftlichen
Nutzung abhangt. Bei der Erschliefung neuer Wohn- oder Gewerbe- und Industrieflachen
werden die bereits genannten Grundsatze angewendet. Der ErschlieRungstrager stimmt die
technischen Parameter im Planungsablauf eng mit der Apoldaer Wasser GmbH ab.
Mischsysteme werden bei der ErschlieBung von Neugebieten nicht akzeptiert. Das
Regenwasser soll, soweit das moglich ist, im ErschlieBungsgebiet dezentral versickert oder
zumindest Uber Regenrtickhaltebauwerke gedrosselt werden. Danach wird das Regenwasser
entweder direkt Uber neue, ortsnahe Einleitstellen in ein Gewasser abgeleitet oder in
Bestandkanale Ubergeleitet.

Fur die Stadt Bad Sulza kann von fast identischen Vorgaben fir die Regenwasser-
bewirtschaftung ausgegangen werden. Der Anteil der an ein Trennsystem angeschlossenen
Einwohner betragt 78,00 %. Die Regenwasserableitung wird hier ausschlieRlich Gber kleinere
Kanalnetze moglichst unmittelbar der llm (Hauptvorfluter des Entsorgungsgebietes) zugefihrt.
Bei Neubaumalinahmen wird aufgrund der fast immer kurzen Wege bis zum Vorfluter ein
Trennsystem errichtet, bei dem eine Weiternutzung der vorhandenen Kandle aus
Kostengrinden immer geprift wird. Das vorhandene Mischwassernetz 1auft am zentralen
Regenuberlaufbauwerk zusammen, welches entsprechend den technischen Regeln
ausreichend grol3 dimensioniert ist. Ein Neubau von Regenwasserkanalen fiihrt also auch hier
zur hydraulischen Entlastung des vorhandenen Mischwassernetzes. Der Aufbau eines
vollstandigen Trennsystems ist in Bad Sulza stark abhangig von der Durchfihrung grundhafter
StralRenbaumalinahmen. Da viele Strallen in Bad Sulza entweder als Einbahnstralien
ausgefihrt oder sehr eng sind, kann Kanalbau immer nur in Abstimmung mit anderen
Baumalnahmen durchgefuhrt werden. Da die vorhandenen Entwasserungsanlagen
ausreichend dimensioniert sind und sukzessive sogar eine Entlastung erreicht wird, wird eine
vollstdndige Trennung angestrebt, aber nicht als vorrangiges Investitionsziel angesehen. Bei
ErschlieBungsmalnahmen gelten die gleichen Grundsatze wie in Apolda.

In Mellingen wurde im gesamten Gemeindegebiet ein Trennsystem ohne Rickhalteanlagen
errichtet, was aufgrund des starken Vorfluters llm auch die wasserwirtschaftlich sinnvollste
Variante ist. Bei den noch wenigen ausstehenden MafRnahmen wird dieses System
vervollstandigt.

Der Rest des Entsorgungsgebietes ist sehr differenziert zu betrachten. Es gibt Ortsteile und
Gemeinden, in den zu 100% ein Trennsystem errichtet ist. Diese sind Rddigsdorf, Schéten,
Zottelstedt, Auerstedt, GroRRromstedt, Hermstedt, Sonnendorf, Eberstedt, Frankendorf,
Denstedt, Kromsdorf, Niederrof3dla, Omannstedt, Kapellendorf, Kiliansroda, Mellingen und
Obertrebra. Hingegen gibt es auch Bereiche, in denen ausschliellich Mischwasserkanale
vorhanden sind (z. B.: Herressen-Sulzbach, Flurstedt, Gebstedt, Kodderitzsch, Reisdorf,
Hammerstedt, Goldbach, Nirmsdorf, Pfuhlsborn, Oettern und Umpferstedt). Die Griinde fir
das Vorhandensein reiner Mischsysteme sind sehr unterschiedlich. Oxidationsteichanlagen
sind in der Regel fur die Abwasserreinigung und die Regenwasserzwischenspeicherung
ausgelegt, so dass hier nur ein Kanal notwendig ist (z. B.: Hammerstedt, Kdédderitzsch,
Liebstedt und Umpferstedt). AuRerdem gibt es Bestandsnetze, in denen die
Abwasserreinigung grundstiicksbezogen uber vollbiologische Kleinklaranlagen erfolgt. Hier
kann das gereinigte Abwasser zusammen mit dem Regenwasser Uber einen Kanal abgeleitet
werden (z. B.: Goldbach und Nirmsdorf und Pfuhlsborn). Der noch geplante Endausbau und
die ausstehende Schaffung zentraler oder dezentraler Klaranlagen kdnnen ebenso ein Grund
fur 100%-ige Mischsysteme sein (z. B.: Reisdorf und Schmiedehausen). Ortsteile wie
Herressen-Sulzbach leiten ihr Abwasser in eine andere Klaranlage Uber (z. B. die Klaranlage
Apolda). Hier wird aber zur hydraulischen Entlastung des nachfolgenden Kanalnetzes ein
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zentrales Regeniberlaufbauwerk betrieben (in diesem Fall je ein Stauraumkanal in Sulzbach
und in Herressen). Beim Bau von Kanalen gelten die Vorgaben, die bereits fir Apolda und Bad
Sulza erlautert wurden. Hierbei kommt es vor allem auf die vorhandene Bebauung und das
vorhandene Kanalsystem an. Dies gilt genauso fir den Bereich des aufgelésten AZV
Mellingen. So wird in Bereichen mit vorrangig vorhandenem Mischsystem auch der Bau von
Mischwasserkanalen nicht ausgeschlossen. Bei der ErschlieRung von neuen Gebieten werden
Trennsysteme mit den bereits genannten Vorgaben gefordert.

Die Bauwerke der Regenwasserbewirtschaftung kdnnen den angehangten Planen der Anlage
4 entnommen werden.
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7. Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Ein Vergleich der Kosten verschiedener Entsorgungsldsungen ist nicht nur durch Auflistung
der Investitionskosten (Anlage 5), sondern auch aus betriebswirtschaftlichen Grinden fir die
Betriebskosten Uber den Abschreibungszeitraum vereinfacht zu flihren. Bei den derzeitigen
Auswirkungen der geopolitischen Vorgange und der daraus resultierenden wirtschaftlichen
Unwagbarkeiten ist mit nachhaltigen Veranderungen bei Investitionen zu rechnen. Ebenfalls
verbleiben Risiken durch eventuelle steuerliche Auswirkungen bezlglich §2b UstG.
Unkalkulierbare politische Entscheidungen kénnen ebenfalls wasserwirtschaftliche
Herausforderungen begriinden.

Als Ausgangspunkt werden folgende Parameter angenommen: Ein maximaler gewichteter
Abwasserpreis von 5,00 €/m3, ein Verbrauch von 90 I/EW/d, ein durchschnittlicher
Abschreibungszeitraum von 25 Jahren, eine Einwohnerzahl von 2,3 EW pro Grundsttick.

Bei einem Verbrauch von 90 I/EW/d fallen im Jahr 32,85 m3/EW Abwasser an. In 25 Jahren
betragt die Menge 821,25 m®. Bei einem maximalen Abwasserpreis von 5,00 € (50%
Kapitaldienst) konnen 2,50 €/m? firr Investitions- und Betriebskosten genutzt werden. Dies
entspricht in 25 Jahren einem Wert von 2.053,13 €. Auf ein einzelnes Grundstiick bezogen
ergibt das einen Wert von 4.722,19 €. Als weitere Einnahme kann der durchschnittliche BKZ
fur ein landliches Grundstick von 1.500,00 € angenommen werden. Daraus resultiert ein
Gesamtwert von 6.222,19 € pro Grundstlick. Pro Einwohner bedeutet das ein maximal
mdgliches Investitionsvolumen von 2.705,30 €. Alle Kosten, die darUber hinaus anfallen, sind
betriebswirtschaftlich nicht vertretbar, soweit keine Fordermittel eingerechnet werden kénnen.
Eine Akzeptanz eines derart hohen Abwasserentgeltes (5,00 €/m3) ist aulRerdem als
fragwurdig anzusehen. Ausgeschlossen von diesen Betrachtungen sind Bereiche, die nach
Thuringer Wassergesetz zwingend an kommunale Klaranlagen anzuschlielen sind (im Jahr
2035 mehr als 200 Einwohner).

Beim Vergleich zentraler und dezentraler Lésungen stehen den o. g. moglichen
Investitionskosten die Kosten fur den privaten Neubau einer vollbiologischen Kleinklaranlage
gegenuber. Als Investitionskosten werden hier 6.500,00 € (inkl. Tiefbau und Montage).
Wartungskosten wurden mit 140,00 €/a und Stromaufwendungen mit 50,00 €/a beziffert. Auf
25 Jahre gesehen ergibt das eine Summe von 11.250,00 € pro Grundstuck und 4.891,30 € pro
Einwohner. Bei dieser Berechnung wurden die Kostenfaktoren fiur Abschreibung, Reparaturen
und Forderung aufen vorgelassen, da diese variabel sind und nicht so allgemein gefasst
werden kdénnen.

Da im vorliegenden ABK keine neuen Bereiche mit Errichtung von vollbiologischen
Kleinklaranlagen ausgewiesen sind, werden auch keine neuen Vergleichsrechnungen
notwendig. Es bleibt zu beachten, dass die Umsetzung des Baus vollbiologischer
Kleinklaranlagen in den Bereichen, welche im ABK 2014 und 2020 ausgewiesen wurden,
weiterhin notwendig ist und durch den AZVA begleitet wird. Die Bereiche Mellingen OT
Kéttendorf und Mechelroda OT Linda wurden bereits im ,Rumpf‘-ABK (Stand 03/2025) fur den
Bereich des ehemaligen AZV Mellingen ausgewiesen.
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8. Zukiinftiges Investitionsprogramm

Die in Anlage 2 aufgefuhrten Mal3nahmen stellen die Investitionen seitens des AZV Apolda
aufgrund der vorgenannten Abwagung nach objektiven und értlichen Gesichtspunkten dar. Es
wird dargestellt, welche der Gemeinden des Entsorgungsgebietes bis 2032 bzw. bis zum
Endausbau an eine zentrale Klaranlage angeschlossen werden und welche Einwohner Gber
dezentrale Losungen dauerhaft ihr Abwasser entsorgen sollen. Entscheidend waren bei der
Auswahl der MaRnahmen die demografische Betrachtung und die bereits in den
vorangegangenen Absatzen erwahnten Aspekte sowie die Ubernahme der Mainahmen der
ABKs von 2020 und 2025 (Zusammenfuhrung beider Teilbereiche AZVs Apolda und
Mellingen). Beim jetzigen Stand der abwassertechnischen ErschlieBung sind kaum noch
.nheue“ ErschlieBungsmalnahmen vorgesehen. Vielmehr werden die begonnenen Projekte
weitergefuhrt und abgeschlossen, wodurch die Wirtschaftlichkeitsberechnungen aufgrund der
vorgegebenen Technologien zweitrangig oder gar hinfallig werden. Einzig fur die Bereiche
~Schmiedhausen®, ,Reisdorf‘, ,Minchengosserstadt* und eventuell Flurstedt wird mit der
ErschlieBung erst begonnen. Hierzu gab es aber im letzten ABK hinreichende Erlauterungen,
Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Variantenuntersuchungen.

Es werden die geplanten Investitionen der nachsten Jahre detailliert dargestellt und eine
Kalkulation fir die Jahre 2025 bis zum Endausbau gegeben. Auch in den nachsten Jahren
steht der wirtschaftlich sinnvolle Anschluss von Gemeinden an die zentralen Klaranlagen im
Vordergrund. Dabei werden vor allem noch nicht angeschlossene Bereiche in bereits teilweise
angeschlossenen Gebieten betrachtet. Dazu gehéren der OT Utenbach in Apolda, die OT
Liebstedt und Pfiffelbach der Gemeinde limtal-Weinstrale und diverse Stralienzige in den
Ortslagen Bad Sulza, Dornburg, Mellingen, Oettern und Lehnstedt. Durch die in den letzten 6
Jahren durchgeflhrten Mal3nahmen (siehe Punkt 5 Entwicklung seit 2020), die Vorgaben aus
dem letzten ABK, die mit dem TLUBN abgesprochenen MalRnhahmen, die Gewasserbelastung
und die anstehenden Strallenbaumalinahmen wurden die Malhahmenschwerpunkte flr die
erstmalige Errichtung des Anschlusses an eine zentrale Klaranlage festgelegt. Bis 2032 sind
folgende MalRnahmen zu nennen: Der OT Liebstedt soll vollstandig an die Klaranlage Liebstedt
angeschlossen werden. Auflerdem soll der OT Wiegendorf ab 2029 an die KA Apolda
angeschlossen werden. Ein weiteres, extrem umfangreiches Handlungsfeld ergibt sich in
Umpferstedt aus der Uberleitung der Abwasser in die Klaranlage in Weimar ab dem
01.01.2027. Hier missen die baulichen Voraussetzungen daflir geschaffen werden, aber auch
ein umfangreiches Fremdwasserentflechtungsprogramm durchgefihrt werden, um einen
wirtschaftlichen und hydraulisch méglichen Betrieb des Systems zu erméglichen.

Dennoch muss mit auRerplanmafRigen Verschiebungen gerechnet werden, da es sich bereits
jetzt abzeichnet, dass einige Gemeinden Uberdurchschnittlich schrumpfen bzw. in einigen
Dérfern andere umfangreiche Infrastrukturinvestitionen erfolgen, bei denen eine gemeinsame
Bauausfuhrung wirtschaftlich ist.

Fir die Bewertung der Investitionskosten fur die in der Anlage 2 angegebenen Mallnahmen
wurde aufgrund der o. g. Grunde eine vereinfachte Kostenmatrix verwendet (Anlage 5).

Um einen moglichst groBen Lastsenkungseffekt und den Anschluss einer hohen
Einwohnerzahl (siehe Anlage 1 und 2) mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln (siehe Anlage 2
und 5) zu erreichen ist mittelfristig (bis 2032) der Anschluss der OT Liebstedt, Pfiffelbach sowie
der Gemeinde Lehnstedt an eine zentrale Klaranlage geplant.

Langfristig (Endausbau) sollen Schmiedehausen und die OT Minchengosserstadt und

Reisdorf der Stadt Bad Sulza zentral angeschlossen werden. Der OT Utenbach der Stadt
Apolda soll mittel- bis langfristig angeschlossen werden.
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Die im Bereich Apolda angegebenen Baumalnahmen in Bezug auf den Bau neuer
Regenwassersammler sind Malnahmen, die von der Meldung der geplanten
Strallenbaumalnahmen der Stadt Apolda abgeleitet wurden. Aufgrund der Erfahrung der
letzten Jahre ist es anzunehmen, dass es zumindest zu Verschiebungen bei der Durchflihrung
dieser Malnahmen kommen kann. Eine Realisierung ohne den geplanten und angestrebten
Strallenbau soll es aufgrund der mehrfach genannten Doppelbelastung der Anwohner und der
Kosteneffizienz bei gemeinsamer Ausfuhrung nicht geben.

Vom jetzigen Standpunkt aus ist es abzusehen, dass es durch die neuen EU-rechtlichen
Vorgaben vor allem im Hinblick auf die neue Kommunal-Abwasser-Richtlinie einer
Verschiebung von politischen Priorisierungen im Abwasserbereich geben wird. Dies betrifft vor
allem die Aus- und Nachristung von Klaranlagen und die Regenwasserbewirtschaftung.
Allerdings kann aufgrund fehlender nationaler Grundlagen noch keine Aussage uber den
Umfang der daraus abzuleitenden Malnahmen fir den AZVA gemacht werden. Ebenso
stellen die Baupreisentwicklung, die Demografie und neue nationale Vorschriften (z. B.:
Baustoffverordnung, Sicherheitsvorschriften, Klarschlamm, Abwasserabgabe...) teilweise
schwer abzuwagende Entwicklungen dar, welche die Erstellung des ABKs beeinflussen.

Fur die Jahre 2027, 2029, 2033, 2036, 2038 und 2040 wurde ein etwas geringeres
Gesamtinvestitionsvolumen der Planung zugrunde gelegt. Erfahrungsgemaf kénnen nicht alle
Maflinahmen der kommenden Jahre genau in dem jetzt geplanten Jahr durchgeflihrt werden.
Daraus resultiert meist eine Konsolidierung verschobener MaRnahmen auf Zeiten, in denen
dann ein Investitionsstau zu erwarten ist. Dem soll durch 0. g. MalRnhahme entgegengewirkt
werden. Aullerdem sind die im letzten Absatz genannten monetire Unwagbarkeiten zu
beachten.

Seit 1990 wurde im AZVA ein grof3es Investitionsvolumen in die Modernisierung und Neubau
der abwassertechnischen Anlagen eingebracht. In Anlage 3 wird ein Uberblick Uber die
bisherigen Investitionen gegeben.

Die in 2 genannten Malnahmen werden in den Lagepléanen der Einzelkonzepte der

Gemeinden grafisch dargestellt (siehe Blatt 2-67 in Anlage 4). Dort wird zur Identifizierung der
MaRnahmen die Nummerierung der Anlage 2 fir die Aufzédhlung der Ma3nahmen verwendet.
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9. Vollbiologische Kleinklaranlagen und Befreiung von der Abwasserbeseiti-
gungspflicht

Bereits in den letzten ABKs wurden Bereiche ausgewiesen, die nicht an eine zentrale
Klaranlage angeschlossen werden sollen. Dazu gehoren viele Einzelbebauungen und auch
mehrere zusammenhangende Siedlungsgebiete. Diese sind: Stadt Bad Sulza OT Flurstedt,
Gebstedt, Neustedt und Pfuhlsborn, Stadt Dornburg-Camburg OT Hirschroda und Wilsdorf,
Gemeinde GroBRheringen OT Kaatschen-Weichau, Gemeinde Ilimtal-Weinstralke OT
Goldbach, Nirmsdorf und Wersdorf, Gemeinde Niedertrebra OT Darnstedt und Escherode und
Gemeinde Wiegendorf OT Schwabsdorf. Im ,Rumpf‘-ABK flr den Bereich ehemals AZV
Mellingen aus dem Jahr 2025 wurden folgende Bereiche ausgewiesen: Gemeinde Mechelroda
OT Linda und Gemeinde Mellingen OT Koéttendorf. Fir grof3e Teile dieser Bereiche und auch
fur die Einzelbebauungen wurde der AZVA bereits durch die Unteren Wasserbehorden von
der Abwasserbeseitigungspflicht befreit. Nach dem alten Thiringer Wassergesetz galt bereits
die Ausweisung im ABK als Antrag auf Befreiung bei den Unteren Wasserbehérden. Diese
Regelung wurde im neuen Thiringer Wassergesetz leider nicht Gbernommen.

Nach §47 und 48 des Thiringer Wassergesetzes sind diejenigen Gebiete auszuweisen, in
denen ein Anschluss an eine kommunale nicht vorgesehen ist. Hierbei ist zu unterscheiden in
Einzelbebauungen, die nach § 48 Abs. 1 Punkt 3 als Direkteinleiter grundsticksgenau
auszuweisen sind und nach Siedlungsgebieten nach § 47 Abs. 3. Diese Siedlungsgebiete
umfassen Bereiche in denen im Jahr 2035 weniger als 200 EW leben und in denen keine
wasserwirtschaftlichen Grinde gegen eine Ausweisung sprechen. Um diese Bereiche im
Entsorgungsgebiet des AZVA benennen zu kénnen wurde bereits im September 2019 eine
Liste mit den Hochrechnungen fir das Jahr 2035 erstellt und an die Unteren Wasserbehéorden
und das TLUBN ubergeben. In dieser waren alle Siedlungsgebiete mit weniger als 200 EW im
Jahr 2035 aufgefiihrt. Ferner wurden die genauen Einwohnerzahlen und die geplanten bzw.
vorhandenen Anlagen zur Abwasserbeseitigung genannt. Im Zuge der weiteren Erstellung des
ABKs wurden dann Variantenuntersuchungen und detaillierte Kostenaufstellungen (siehe
Punkt 7 und 8) bezuglich der reinen Investitionskosten fur diese Bereiche durchgefuhrt, die
noch nicht an eine kommunale Klaranlage angeschlossen wurden. Aus den Investitionskosten
und der Zahl der anzuschlieRenden Einwohner wurden die spezifischen Kosten pro Einwohner
errechnet, die unter anderem als Entscheidungskriterium flir das zukinftige
Entwasserungssystem dienten. Weitere Entscheidungskriterien waren vor allem die
technischen Rahmenbedingungen fir die Umsetzung der MaRnahmen. Die ausfuhrlichen
Variantenuntersuchungen konnen beim AZV  Apolda eingesehen  werden.
Wasserwirtschaftliche Grinde, die einer Ausweisung entgegenstehen, sind nicht bekannt.

In diesen Siedlungsgebieten sind die Grundsticke zu einem Grofteil an den vorhandenen
Mischwasserkanal angeschlossen und somit keine Direkteinleiter. Um eine burgernahe
Umsetzung der Aufforderung zur Umristung auf vollbiologische Kleinklaranlagen zu erreichen
und ein Hochstmald an Akzeptanz zu erzielen ist eine enge Abstimmung zwischen der Unteren
Wasserbehdrde und der Apoldaer Wasser GmbH notwendig. Eine unterschiedliche
Behandlung der Einwohner einer Gemeinde soll vermieden werden. Fur die Aufforderung zur
Umrastung muss ein gemeinsamer Zeitplan erarbeitet werden, der auch quantitativ die
Hochstmenge an forderfahigen Kleinklaranlagen pro Jahr bertcksichtigt.

Eine Neuausweisung von weiteren Gebieten, in den vollbiologische Kleinklaranlagen errichtet
werden sollen, findet im ABK 2026 nicht statt. Vielmehr sollte darauf abgezielt werden, dass
in den vorgenannten Gebieten, welche bereits im ABK 2020 bzw. 2025 ausgewiesen wurden,
die Umsetzung der Errichtung der vollbiologischen Kleinklaranlagen forciert wird. Eine
Neubewertung der vorgenannten Gebiete wurden ebenfalls nicht durchgefihrt, da erstens die
Einwohnerwertberechnungen keine neuen Ergebnisse liefern (weiterhin rlcklaufige
Einwohnerentwicklung und keine verbindliche neue Datengrundlage far
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Einwohnerhochrechnungen). Auflierdem wurde bereits ein Grofteil der zu errichtenden
Anlagen gebaut und somit wiirde der Grundsatz der Gleichbehandlung durch Anderung der
Anschlussplanung hier verletzt werden. Schlussendlich gibt es keine neuen gesetzlichen
Grundlagen oder Vorgaben seitens des Ministeriums, welche eine Neubewertung notwendig
machen. Der Freistaat hat sich nicht verbindlich zur Anwendung der 1. rBv positioniert.

Der OT Flurstedt der Stadt Bad Sulza wird im vorliegenden ABK nicht mehr als Bereich
ausgewiesen, in denen vollbiologische Kleinkldranlagen zu errichten sind (Anderung
gegenuber dem ABK 2020). Ein Anschluss an eine zentrale dieses OT soll ab 2039 und in den
darauffolgenden Jahren realisiert werden. Grund fiir diese Anderungen sind die nicht exakt
abzugrenzenden Berechnungen der Einwohnerzahlen und die kommunalen Bestrebungen,
diesen OT zentral zu erschlief3en. Allerdings ist dieser Anschluss mit hohen Kosten verbunden
und bendtigt die Zustimmung privater Grundstlckseigentimer, wie dies bereits in den letzten
30 Jahren bei den Versuchen zur Trassenfindung der Fall war. Bisher konnte eine solche
Zustimmung nicht erreicht werden. Eine Realisierung dieser Ldsung kann nur als
Gemeinschaftsaufgabe mittel- bis lang erreicht werden, andernfalls muss in zukinftigen ABKs
eine entsprechende Anpassung erfolgen.
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10. Stellungnahmen

Im Vorfeld der Erarbeitung dieses ABKs wurden Gesprache zu moglichen Férdermalinahmen
sowie geplanten Baumalnahmen mit den Beteiligten Behdrden, Kommunen und
Baulasttragern gefiihrt. Die Investitionsschwerpunkte des TLUBN leiten sich aus den
MaRnahmen aus Anlage 6 ab. Diese MaRnahmen wurden vollumfanglich im ABK
berlcksichtigt.

Es wurden auch Stellungnahmen bezulglich geplanter StraRenbaumallinahmen der Mitglieds-
gemeinden des AZVA abgefordert. Die Ergebnisse der Aussagen der Gemeinden wurden bei
der Erstellung des ABK berticksichtigt. Die meisten Gemeinden konnten aufgrund des langen
abgefragten Zeitraumes (bis 2032) keine konkreten Aussagen beziglich aller MalRnahmen
machen. Dementsprechend wird eine vorfristige Uberarbeitung des ABKs bei grundlegenden
neuen Erkenntnissen beziglich weiterer StralRenbaumalinahmen der Gemeinden notwendig.
Erfahrungsgemafl werden Malnahmen seitens anderer Beteiligter 1 bis 2 Jahre im Voraus
relativ umsetzungsscharf mitgeteilt. Diese Malinahmen finden sich alle in Anlage 2 wieder.

Die Stellungnahmen des Stralenbauamtes Mittelthiringen, des TLBVs und des
StraRenbauamtes des Kreises Weimarer Land werden ebenfalls im ABK berucksichtigt. Auch
hier konnte im Vorfeld keine bzw. kaum konkrete Mallnahmen benannt werden. Die
Stellungnahmen der Unteren Wasserbehdrde und der TLUBN wird mit Vorlage dieses ABKs
eingeholt.
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zentrale Abwasserbehandlung dezentraler Abwasserentsorgung
- heute - nie an komm. Klaranlage - bis 2032 - nie an komm. Klaranlage - Endausbau -

. ) an kommunale Klaranlage - — - — L geplantes
oT-D" ?Ler':el Gemeinde Ortsteil Be;zzrm' gesamt ¥ Indirekteinleiter (Uber TOK) - heute - Direkteinleiter - heute - In?g:;te_llg%er Direkteinleiter In?l.ljfgrte_llg%er Direkteinleiter B:gr:'ti)i:?l:;g Abschlussjahr
s Blatt — abflusslose abflusslose abflusslose bezogen auf ) Eg:oagl;snb:l:‘f'

OT.ID bei Eingabe der OT-ID automatische heute bis 2032 Anschluss E m Endausbau | KKA ! KKA' 2| one kra | KKA ., KKA' | ohnekka Gruben | KKA . | KKA . Gruben | KKA ) | KKA ) Gruben ;e;en;:ale dezentrale
iibernehmen Ausfillung bis 2032 © biologisch mechansich biologisch mechansich biologisch biologisch biologisch biologisch ehandlung Behandlung
| E <200EY| EGW E EGW E EGW Anl. 1=Anl. 2 E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW E EGW
Summe | 44.119 16.926 39.859 16.926 | 41.354 16.926 42.582 16.926 832 0 2.419 0 0 0 451 0 543 0 0 0 13 0 1.081 0 444 0 13 0 1.081 0 444 0 13 0
Anschlussgrad % 100% 100% 90% 100% 94% 100% 97% 100% 2% 0% 5% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 0%
Kontrolle Anschluss Einwohner bis 2032 Anlage 1 und 2 stimmen uberein
1623 AP Apolda Apolda 20.116 16.600 20.104 16.600 20.107 16.600 | Ubereinstimmung E 20.107 16.600 0 0 3 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 3 0 6 0 0 0
1625 AP Apolda Herressen 274 0 274 0 274 0 Ubereinstimmung E 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1627 AP Apolda Nauendorf 143 X 0 142 0 142 0 Ubereinstimmung E 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1628 AP Apolda Oberndorf 289 0 286 0 289 0 Ubereinstimmung E 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1629 AP Apolda OberroB3la 728 0 725 0 725 0 Ubereinstimmung E 725 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
1630 AP Apolda Rédigsdorf 204 0 199 0 199 0 Ubereinstimmung E 199 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5) 0 0 0 0 0 5 0 0 0
1631 AP Apolda Schéten 211 X 0 209 0 209 0 Ubereinstimmung E 209 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1632 AP Apolda Sulzbach 285 0 285 0 285 0 Ubereinstimmung E 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1633 AP Apolda Utenbach 553 0 299 0 425 0 Ubereinstimmung E 549 0 0 0 218 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
1634 AP Apolda Zottelstedt 330 0 330 0 330 0 Ubereinstimmung E 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1635 AP Bad Sulza Auerstedt 442 0 442 0 442 0 Ubereinstimmung E 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1646 AP Bad Sulza Bad Sulza 2.621 326 2.444 326 2.513 326 Ubereinstimmung E 2.573 326 0 0 109 0 0 0 49 0 18 0 0 0 1 0 0 0 48 0 1 0 0 0 48 0 1 0
1796 AP Bad Sulza Eckolstadt 859 0 852 0 854 0 Ubereinstimmung E 854 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1692 AP Bad Sulza Flurstedt 232 X 0 0 0 0 0 231 0 2 0 158 0 0 0 9 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1694 AP Bad Sulza Gebstedt 198 X 0 0 0 0 0 0 0 75 0 86 0 0 0 34 0 3 0 0 0 0 0 161 0 37 0 0 0 161 0 37 0 0 0 Anpass. Stand d. Tech] 2027
1797 AP Bad Sulza GrofBromstedt 302 X 0 302 0 302 0 Ubereinstimmung E 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1798 AP Bad Sulza Hermstedt 227 X 0 227 0 227 0 Ubereinstimmung E 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1799 AP Bad Sulza Kleinromstedt 403 0 403 0 403 0 Ubereinstimmung E 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1721 AP Bad Sulza Kédderitzsch 122 X 0 122 0 122 0 Ubereinstimmung E 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1800 AP Bad Sulza Koésnitz 121 X 0 121 0 121 0 Ubereinstimmung E 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1801 AP Bad Sulza Miinchengosserstéadt 236 X 0 0 0 172 0 Ubereinstimmung E 236 0 4 0 224 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1695 AP Bad Sulza Neustedt 57 X 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 4 0 32 0 21 0 4 0 32 0 21 0 4 0 Anpass. Stand d. Tech] 2027
1802 AP Bad Sulza Pfuhlsborn 160 X 0 0 0 0 0 0 0 51 0 103 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 154 0 6 0 0 0 154 0 6 0 0 0 Anpass. Stand d. Techi] 2027
1773 AP Bad Sulza Rannstedt 186 X 0 174 0 174 0 Ubereinstimmung E 181 0 0 0 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
1775 AP Bad Sulza Reisdorf 288 0 0 0 0 0 284 0 210 0 25 0 0 0 3 0 50 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
1649 AP Bad Sulza Sonnendorf 52 X 0 46 0 46 0 Ubereinstimmung E 46 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0
1803 AP Bad Sulza Stobra 281 X 0 279 0 279 0 Ubereinstimmung E 279 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1790 AP Bad Sulza An der ARA 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1791 AP Bad Sulza Wickerstedt 705 0 701 0 701 0 Ubereinstimmung E 701 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
1804 AP Bad Sulza Wormstedt 570 0 548 0 558 0 Ubereinstimmung E 558 0 0 0 10 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0
1321 SOM  |Buttstédt Rudersdorf 285 0 285 0 285 0 Ubereinstimmung E 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2228 SHK Dornburg-Camburg,|Dornburg 688 0 558 0 653 0 Ubereinstimmung E 653 0 0 0 95 0 0 0 34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 0 1 0 0 0 34 0 1 0
2229 SHK Dornburg-Camburg,|Hirschroda 79 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40 0 0 0 3 0 16 0 0 0 0 0 60 0 19 0 0 0 60 0 19 0 0 0 Anpass. Stand d. Techi] 2027
2230 SHK Dornburg-Camburg,| Wilsdorf 72 0 0 0 0 0 0 0 22 0 37 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 59 0 13 0 0 0 59 0 13 0 0 0 Anpass. Stand d. Techi] 2027
1690 AP Eberstedt Eberstedt 209 0 203 0 203 0 Ubereinstimmung E 203 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
1693 AP Frankendorf Frankendorf 155 X 0 147 0 147 0 Ubereinstimmung E 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
1697 AP Grol3heringen Grol8heringen 550 0 547 0 547 0 Ubereinstimmung E 547 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
1698 AP Grol3heringen Kaatschen 47 X 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 30 0 17 0 0 0 30 0 17 0 0 0 Anpass. Stand d. Techi] 2027
1700 AP Grol8heringen Weichau 25 X 0 0 0 0 0 0 0 21 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 Anpass. Stand d. Techi] 2027
1704 AP Hammerstedt Hammerstedt 187 X 0 187 0 187 0 Ubereinstimmung E 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1730 AP lImtal-WeinstraBe |Denstedt 234 X 0 230 0 230 0 Ubereinstimmung E 230 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0
1735 AP lImtal-WeinstraBe |Goldbach 69 X 0 0 0 0 0 0 0 48 0 4 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 52 0 17 0 0 0 52 0 17 0 0 0 Anpass. Stand d. Techi 2027
1732 AP lImtal-WeinstraBe |Kromsdorf 1.159 0 1.145 0 1.145 0 Ubereinstimmung E 1.145 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0 1 0 0 0 13 0 1 0
1736 AP limtal-WeinstraBe |Liebstedt 338 0 25 0 338 0 Ubereinstimmung E 338 0 14 0 261 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1742 AP lImtal-WeinstralBe |Mattstedt 471 0 399 0 399 0 Ubereinstimmung E 399 0 54 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 3 0 54 0 13 0 3 0 54 0 13 0 3 0
1755 AP lImtal-WeinstraBe |Niederro3la 1.045 0 1.045 0 1.045 0 Ubereinstimmung E 1.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1760 AP lImtal-WeinstraBe |Nirmsdorf 84 X 0 0 0 0 0 0 0 45 0 2 0 0 0 34 0 3 0 0 0 0 0 47 0 37 0 0 0 47 0 37 0 0 0 Anpass. Stand d. Techi] 2027
1767 AP lImtal-WeinstraBe |OBmannstedt 875 0 865 0 865 0 Ubereinstimmung E 875 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1770 AP limtal-WeinstraBe |Pfiffelbach 507 0 258 0 507 0 Ubereinstimmung E 507 0 0 0 107 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1768 AP lImtal-WeinstraBe |Ulrichshalben 338 0 338 0 338 0 Ubereinstimmung E 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1771 AP lImtal-WeinstraBe |Wersdorf 71 X 0 0 0 0 0 0 0 43 0 22 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 65 0 6 0 0 0 65 0 6 0 0 0 Anpass. Stand d. Techi] 2027
1794 AP limtal-WeinstraBe |Willerstedt 259 0 153 0 259 0 Ubereinstimmung E 259 0 0 0 74 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713 AP Kapellendorf Kapellendorf 422 0 406 0 406 0 Ubereinstimmung E 406 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0
1714 AP Kiliansroda Kiliansroda 189 X 0 178 0 189 0 Ubereinstimmung E 189 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1733 AP Lehnstedt Lehnstedt 345 0 148 0 296 0 Ubereinstimmung E 345 0 11 0 135 0 0 0 40 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1743 AP Mechelroda Linda 78 0 0 0 0 0 0 0 13 0 50 0 0 0 6 0 9 0 0 0 0 0 63 0 15 0 0 0 63 0 15 0 0 0 Anpass. Stand d. Tech] 2030
1744 AP Mechelroda Mechelroda 190 0 157 0 184 0 Ubereinstimmung E 184 0 0 0 25 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
1745 AP Mellingen Kéttendorf 98 0 0 0 0 0 0 0 29 0 59 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 88 0 10 0 0 0 88 0 10 0 0 0 Anpass. Stand d. Tech] 2030
1746 AP Mellingen Mellingen 1.423 0 1.374 0 1.421 0 Ubereinstimmung E 1.421 0 0 0 23 0 0 0 20 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1756 AP Niedertrebra Darnstedt 117 0 25 0 25 0 Ubereinstimmung E 25 0 45 0 22 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 67 0 25 0 0 0 67 0 25 0 0 0 Anpass. Stand d. Techi] 2027
1757 AP Niedertrebra Escherode 25 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 22 0 3 0 0 0 22 0 3 0 0 0 Anpass. Stand d. Techi] 2027
1758 AP Niedertrebra Niedertrebra 610 0 598 0 598 0 Ubereinstimmung E 609 0 0 0 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1765 AP Obertrebra Obertrebra 235 0 234 0 234 0 Ubereinstimmung E 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1766 AP Oettern Oettern 113 0 82 0 82 0 Ubereinstimmung E 104 0 2 0 20 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0
1779 AP Schmiedehausen |Lachstedt 53 0 53 0 53 0 Ubereinstimmung E 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1780 AP Schmiedehausen |Schmiedehausen 283 0 0 0 0 0 277 0 6 0 233 0 0 0 9 0 35 0 0 0 0 0 1 0 ) 0 0 0 1 0 5 0 0 0
1785 AP Umpferstedt Umpferstedt 667 0 604 0 651 0 Ubereinstimmung E 667 0 0 0 62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1792 AP Wiegendorf Schwabsdorf 88 0 0 0 0 0 0 0 17 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 Anpass. Stand d. Techi] 2027
1793 AP Wiegendorf Wiegendorf 220 0 101 0 168 0 Ubereinstimmung E 220 0 11 0 102 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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OT-ID " | geplantes , Ifd. Nr. der Art und wesentliche Bestandteile der MaBnahme ) Neubau/ hii Kost durch MaRnahme sp;zﬁ!(sche
Ausfiihrungs- [KT€is- . . MaRn. wesentliche Griinde fiir die MaRnahme eubauranschiusse SN | neu an Kiaranlage osten
) Kurzel |Gemeinde |(Ortsteil Name der MaRnahme und ggf. Nr. der WRRL-MaRnahme . e oder der
jahr bzw. (drei Angaben mdglich) 4 5 | angeschlossene
aus Blatt o Bezeichn . Ersatzneubau Mafnahme . 6) Werte
OT-ID bei Eingabe der OT-ID . RUB/SK/ Einwohner
{ibernehmen automatische Ausfiillung (vom AGT KA MW S RW DL RRB PW werden
gewahlt) berechnet
| | [EW] [m] [m] [m] [m] [(m?] [I/s] [T€] [E] [€/E]
Summen bis 2032 Neubau/-anschliisse 990 2.285 8.562 4.715 312 - 15 12.660 1.435
Summen bis 2032 Ersatzneubau/Sanierung - 90 314 238 - - - 5.150
1623 2025 AP  |Apolda Apolda Graf WichmannstralRe bis Neusatzebach 1 227 228 Anpass. Stand d. T|GemeinschaftsmaRnahme Neubau/-anschlisse 326
1623 2026 AP  |Apolda Apolda Ersatz Zentrifuge KA Apolda 2 | Ersatzneubau/Sanierung 500
1623 2026 AP  |Apolda Apolda Bernhardstralie 3 240 Anpass. Stand d. T|GemeinschaftsmaRnahme Neubau/-anschlisse 160
1623 2028 AP |Apolda Apolda Dobermann-, Kronfeld und August-Berger-Str. I 4 575 Anpass. Standd. T Gemeinschaftsma[$|StraEenbau Neubau/-anschlisse 395
1623 2027 AP  |Apolda Apolda Umsetzung OV durch Grundstiickseigentiimer 5 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 3 -
1623 2031 AP  |Apolda Apolda Dornsgasse 6 165 Anpass. Stand d. T|GemeinschaftsmalyStralenbau Neubau/-anschlisse 109
1623 2033 AP  |Apolda Apolda Dornburger Strafte 7 130 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 87
1623 2034 AP  |Apolda Apolda Dr.-Kilz-Stralte 8 220 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 151
1623 2027 AP  |Apolda Apolda Reuschelstralle/Promenadenstralie 9 95 Anpass. Stand d. T|GemeinschaftsmalyStralenbau Neubau/-anschlisse 63
1623 2032 AP |Apolda Apolda Pestalozzistralle 10 84 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 57
1623 2033 AP  |Apolda Apolda EduardstralRe 1 85 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 60
1623 2031 AP  |Apolda Apolda HerderstralRe 12 332 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 219
1623 2032 AP  |Apolda Apolda Bergstralle 13 390 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 265
1623 2032 AP |Apolda Apolda Jahnplatz 14 64 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 45
1623 2034 AP  |Apolda Apolda LessingstralRe 15 680 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 444
1623 2033 AP  |Apolda Apolda Platz der Dem./Ernst-Hohmann-Stralie 16 160 Anpass. Stand d. T|GemeinschaftsmalyStralenbau Neubau/-anschlisse 106
1623 2036 AP  |Apolda Apolda LiebknechtstralRe 17 210 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 139
1623 2037 AP |Apolda Apolda Rosa-Luxemburg-Stralle 18 240 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 160
1623 2035 AP |Apolda Apolda Rathenau- und Olikstralle 19 340 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 223
1627 2035 AP |Apolda Nauendorf Am Kalkberg 20 240 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 154
1628 2025 AP |Apolda Oberndorf Umsetzung OV durch Grundstiickseigentiimer 21 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 3 -
1628 2033 AP |Apolda Oberndorf Bbéhmsgasse 22 85 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 57
1630 2031 AP |Apolda Rédigsdorf  |Am Krautlande 23 75 Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschliisse 51
1633 2025 AP |Apolda Utenbach Lange Gasse 24 106 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 109 32 3.406
1633 2025 AP |Apolda Utenbach Uber dem Schulberg 25 129 133 Anschlussgraderhd]|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 113 4 28.250
1633 2026 AP  |Apolda Utenbach Am Mihldamm, An der Muhle I, Wasserberg | 26 446 210 Anschlussgraderhd|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 579 55 10.527
1633 2030 AP  |Apolda Utenbach Kdsnitzer StralRe, Dorfgasse 27 179 59 Anschlussgraderhd]|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 167 35 4.771
1633 2036 AP |Apolda Utenbach Am Anger |, Wasserberg I, An der Miihle Il 28 360 160 Anschlussgraderhd| GemeinschaftsmaRnahme Neubau/-anschlisse 383 67 5.716
1633 2042 AP |Apolda Utenbach Am Anger Il, Deutsch-Griffener-Stralle 29 381 150 Anschlussgraderhd] GemeinschaftsmaRnahme Neubau/-anschlisse 378 57 6.632
1646 2025 AP |Bad Sulza Bad Sulza Badergasse 30 90 Anpass. Standd. T Gemeinschaftsma[$|StraEenbau Ersatzneubau/Sanierung 51
1646 2026 AP |Bad Sulza Bad Sulza 1. BA Zur Wehrwiese Pumpwerk und 150m Kanal 31 150 5 |Anschlussgraderhd|Gemeinschaftsmalinahme Neubau/-anschlisse 242 2 121.000
1646 2029 AP |Bad Sulza Bad Sulza 2. BA Zur Wehrwiese Kanalbau 32 207 Anschlussgraderhd| GemeinschaftsmaRnahme Neubau/-anschlisse 163 21 7.762
1646 2032 AP |Bad Sulza Bad Sulza Camburger Stralle 1. BA 33 250 75 Anschlussgraderhd]|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 212 46 4.609
1646 2035 AP |Bad Sulza Bad Sulza Camburger Stralle 2. BA 34 235 75 Anschlussgraderhd|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 202 17 11.882
1646 2038 AP |Bad Sulza Bad Sulza Camburger Stralle 3. BA 35 150 75 Anschlussgraderhd|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 145 20 7.250
1646 2040 AP |Bad Sulza Bad Sulza Camburger Stralle 4. BA 36 86 75 Anschlussgraderhd| Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 103 22 4.682
1796 2025 AP |Bad Sulza Eckolstadt Umsetzung OV durch Grundstiickseigentiimer 37 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 2 -
1796 2038 AP |Bad Sulza Eckolstadt RW-Kanal HauptstraRe 38 379 Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 266
1796 2039 AP |Bad Sulza Eckolstadt RW-Kanal Nebenstrallen 39 246 Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 178
1692 AP |Bad Sulza Flurstedt
1692 AP |Bad Sulza Flurstedt
1801 2030 AP |Bad Sulza Miinchengoss{SW-Kanal in OD, PW und DL, Erweiterung KA Eckolstadt 40 990 620 140 146 10 |Anpass. Stand d. T|GemeinschaftsmalStraRenbau Neubau/-anschlisse 2.484 82 30.293
1801 2031 AP |Bad Sulza MiinchengossqSW-Kanal ON | 41 451 210 Anschlussgraderhd]Anpass. Stand d. T{ Gemeinschaftsma|Neubau/-anschliisse 453 90 5.033
1801 2033 AP |Bad Sulza MiinchengossqSW-Kanal ON I 42 421 200 Anschlussgraderhd]Anpass. Stand d. T{ Gemeinschaftsma|Neubau/-anschliisse 420 64 6.563
1773 2037 AP |Bad Sulza Rannstedt Anschluss Restbereich 43 229 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 150 7 21.429
1775 2043 AP |Bad Sulza Reisdorf Anschluss an KA Bad Sulza, PW, DL und 1. BA ON 44 754 400 160 10 |Anpass. Stand d. T|GemeinschaftsmafStraRenbau Neubau/-anschlisse 1.012 111 9.117
1775 2046 AP |Bad Sulza Reisdorf 2. BAON 45 798 400 Anschlussgraderhd]Anpass. Stand d. T{ Gemeinschaftsma|Neubau/-anschliisse 841 173 4.861
1790 2043 AP |Bad Sulza An der ARA |Anschluss ARA an KA Apolda 46 272 281 5 |Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 393 21 18.714
1804 2026 AP |Bad Sulza Wormstedt Hainicher Weg 47 73 170 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 175 10 17.500
2228 2026 SHK |Dornburg-Camburg)Dornburg Auf dem Ruckardt 15-22 48 210 232 Anschlussgraderhd]Anpass. Stand d. T{ Gemeinschaftsma|Neubau/-anschliisse 335 16 20.938
2228 2028 SHK |Dornburg-Camburg)Dornburg Auf dem Ruckardt 1-13 49 220 220 Anschlussgraderhd]Anpass. Stand d. T{ Gemeinschaftsma|Neubau/-anschliisse 290 24 12.083
2228 2032 SHK |Dornburg-Camburg)Dornburg Breite StralRe und Stadtgraben 50 254 245 Anschlussgraderhd| Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 351 55 6.382
1736 2025 AP |limtal-WeinstraBe |Liebstedt 3. BA Lange Strale; WRRL-ID:4670 51 657 WRRL-Maflnahmel Gemeinschaftsmafy Stralenbau Neubau/-anschlisse 635 123 5.163
1736 2029 AP  |limtal-WeinstralBe |Liebstedt 2. BA ORmannstedter Strale und Am Lindenberg; WRRL-ID:4670 52 575 WRRL-MaRnahmel Anschlussgraderhd| Gemeinschaftsma|Neubau/-anschliisse 401 114 3.518
1736 2032 AP  |limtal-WeinstralBe |Liebstedt 4. BA Berggasse; WRRL-ID:4670 53 474 WRRL-MaRnahmel Anschlussgraderhd| Gemeinschaftsma|Neubau/-anschliisse 356 76 4.684
1767 2045 AP  |limtal-WeinstraBe |ORBmannstedt |Bahnhofstralie 6-9, 24 54 285 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 190 10 19.000
1770 2025 AP |limtal-Weinstra3e |Pfiffelbach Weimarer Stral’e und 1. BA Igelsberg; WRRL-ID:4671 55 260 193 WRRL-MaRnahmel Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 510 181 2.818
1770 2026 AP |limtal-Weinstra3e |Pfiffelbach An der Leite und 2. BA Igelsberg; WRRL-ID:4671 56 92 158 WRRL-MaRnahmel Anschlussgraderhd| Gemeinschaftsma|Neubau/-anschliisse 199 68 2.926
1794 2025 AP  |limtal-WeinstraBe |Willerstedt 4. BA Alter Markt und VS Muihigraben; WRRL-ID:4673 57 698 WRRL-MaRnahmel Anschlussgraderhéhung Neubau/-anschlisse 501 92 5.446
1794 2028 AP |limtal-WeinstraBe |Willerstedt  [5. BA Franz-Magnus-Béhme-Strale; WRRL-ID:4673 58 80 80 WRRL-Malnahme Gemeinschaftsma[$|StraBenbau Neubau/-anschlisse 114 14 8.143
1714 2025 AP  |Kiliansroda Kiliansroda  |Umsetzung OV durch Grundstiickseigentiimer 59 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 11 -
1733 2025 AP |Lehnstedt Lehnstedt Dorfstralle 82 - 88; WRRL-ID:11736 60 142 164 Anschlussgraderhd| Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 192 37 5.189
1733 2025 AP  |Lehnstedt Lehnstedt Fertigstellung TS Dorfstrafl’e 50 - 60 und 63 (ohne 51 und 52) 61 Anschlussgraderhd]Anpass. Stand d. T{Anpass. Stand d. 1Neubau/-anschliisse 30 64 469
1733 2028 AP |Lehnstedt Lehnstedt Dorfstralle 61 - 64 (ohne 63); WRRL-ID:11736 62 70 WRRL-MaRnahmel Anschlussgraderhd{Anpass. Stand d. T1Neubau/-anschliisse 51 15 3.400
1733 2031 AP |Lehnstedt Lehnstedt Dorfstralle 73, 73a und 76 - 80; WRRL-ID:11736 63 160 160 WRRL-MaRnahmel Anschlussgraderhd{Anpass. Stand d. 1Neubau/-anschliisse 211 32 6.594
1733 2034 AP  |Lehnstedt Lehnstedt Dorfstralle 15a - 16g; WRRL-ID:11736 64 246 160 WRRL-MaRnahmel Anschlussgraderhd{Anpass. Stand d. 1Neubau/-anschliisse 266 22 12.091
1733 2037 AP  |Lehnstedt Lehnstedt Dorfstralle 11 - 15; WRRL-ID:11736 65 106 106 WRRL-MaRnahmel Anschlussgraderhd{Anpass. Stand d. 1Neubau/-anschliisse 140 22 6.364
1733 2040 AP  |Lehnstedt Lehnstedt Dorfstralle 54b und 75a - f; WRRL-ID:11736 66 195 195 WRRL-MaRnahmel Anschlussgraderhd{Anpass. Stand d. 1Neubau/-anschliisse 254 5 50.800
1744 2026 AP  |Mechelroda Mechelroda |Im Dorfe 17 und 17a 67 75 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 48 9 5.333
1744 2029 AP |Mechelroda Mechelroda |Neuordnung Kanalverlauf Sammler 68 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 70 8 8.750
1744 2032 AP  |Mechelroda Mechelroda |Im Dorfe 9 - 13 69 72 60 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 86 10 8.600
1745 2025 AP |Mellingen Kottendorf AuBerbetriebnahme KA Kéttendorf 70 Ersatzneubau/Sanierung
1746 2025 AP  |Mellingen Mellingen Umbau KA Mellingen 71 Ersatzneubau/Sanierung 220
1746 2026 AP |Mellingen Mellingen Umsetzung OV durch Grundstiickseigentiimer 72 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 15 33 455
1746 2026 AP |Mellingen Mellingen Magdalaer StralRe 73 166 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 43 8 5.375
1746 2029 AP |Mellingen Mellingen Lehnstedter Stralle 74 90 30 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 84 6 14.000
1758 2049 AP  |Niedertrebra Niedertrebra |In den Weinbergen 75 310 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 220 11 20.000
1766 2035 AP  |Oettern Oettern Im Dorfe 3 - 11 76 156 150 Anschlussgraderhd| Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 197 22 8.955
1780 2035 AP  |Schmiedehausen |SchmiedehaudNeubau kleine KA und Neubau TS 77 850 300 Anpass. Stand d. Technik (WHG) 1.697 100 16.970
1780 2037 AP  |Schmiedehausen |SchmiedehaudErweiterung TS und PW 78 1.010 505 200 5 |Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) 1.262 76 16.605
1780 2039 AP  |Schmiedehausen |SchmiedehaudErweiterung TS 79 1.032 516 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) 1.080 101 10.693
1785 2026 AP |Umpferstedt Umpferstedt |Anschluss an KA Weimar; WRRL-ID: 14415 80 WRRL-Malnahme SanierungsanordnL]Anpass. Stand d. (Ersatzneubau/Sanierung 504
1785 2027 AP |Umpferstedt Umpferstedt |Umsetzung OV durch Grundstiickseigentlimer 81 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 4
1785 2027 AP |Umpferstedt Umpferstedt |Fremdwassermalinahmen 82 Anpass. Stand d. Technik (WHG) Ersatzneubau/Sanierung 300
1785 2027 AP |Umpferstedt Umpferstedt |Schwabsdorfer Strale 83 128 138 Anpass. Stand d. T|GemeinschaftsmalyStralenbau Ersatzneubau/Sanierung 176
1785 2027 AP |Umpferstedt Umpferstedt |Graben 84 186 100 Anpass. Stand d. T|Gemeinschaftsmaly Stralenbau Ersatzneubau/Sanierung 199
1785 2027 AP  |Umpferstedt Umpferstedt |Hinter dem Grobel 85 63 76 Anschlussgraderhd| Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschliisse 90 7 12.857
1785 2031 AP |Umpferstedt Umpferstedt |Gasthofgasse 86 208 203 Anschlussgraderhd| Gemeinschaftsmaly Stralenbau Neubau/-anschlisse 281 36 7.806
1785 2034 AP |Umpferstedt Umpferstedt |[Krumme Gasse, Teichstrale 87 103 40 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 101 16 6.313
1793 2029 AP  |Wiegendorf Wiegendorf |Anschluss an KA Apolda/Uberleitung nach Oberndorf 88 3.258 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 1.380 7 197.143
1793 2033 AP  |Wiegendorf Wiegendorf |Anschluss Restbereiche 1. BA 89 389 200 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 395 60 6.583
1793 2039 AP  |Wiegendorf Wiegendorf |Anschluss Restbereiche 2. BA 90 335 200 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 356 42 8.476
1793 2040 AP  |Wiegendorf Wiegendorf |Anschluss Restbereiche 3. BA 91 300 Anschlussgraderhd|Anpass. Stand d. Technik (WHG) Neubau/-anschlisse 79 10 7.900
2025 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 92 Ersatzneubau/Sanierung 400
2026 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 93 Ersatzneubau/Sanierung 400
2027 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 94 Ersatzneubau/Sanierung 400
2028 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 95 Ersatzneubau/Sanierung 400
2029 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 96 Ersatzneubau/Sanierung 400
2030 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 97 Ersatzneubau/Sanierung 400
2031 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 98 Ersatzneubau/Sanierung 400
2032 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 99 Ersatzneubau/Sanierung 400
2033 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 100 Ersatzneubau/Sanierung 600
2034 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 101 Ersatzneubau/Sanierung 600
2035 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 102 Ersatzneubau/Sanierung 600
2036 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 103 Ersatzneubau/Sanierung 600
2037 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 104 Ersatzneubau/Sanierung 600
2038 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 105 Ersatzneubau/Sanierung 600
2039 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 106 Ersatzneubau/Sanierung 600
2040 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 107 Ersatzneubau/Sanierung 600
2041 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 108 Ersatzneubau/Sanierung 600
2042 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 109 Ersatzneubau/Sanierung 600
2043 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 110 Ersatzneubau/Sanierung 600
2044 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 111 Ersatzneubau/Sanierung 600
2045 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 112 Ersatzneubau/Sanierung 600
2046 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 113 Ersatzneubau/Sanierung 600
2047 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 114 Ersatzneubau/Sanierung 600
2048 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 115 Ersatzneubau/Sanierung 600
2049 weitere Rekonstruktions- und Sanierungsmafinahmen 116 Ersatzneubau/Sanierung 600




Anlage 3: Investitionskosten bisheriger und zukiinftiger AbwassermafRnahmen

(im Verbands- bzw. Entsorgungsgebiet; Stand 17.11.2025) = WASSER ﬁ

bisherige Investitionen:

(a) bisheriges Investitionsvolumen 1990-2025 (fir 36 Jahre): 93.531.000 €

(b) durchschnittliche jahrliche Investitionsrate 1990-2025 [=a : 36 Jahre]: 36 Jahre 2.598.083 €la

(c) ina)enthaltenes Férdermittelvolumen 1990-2025: 25.849.000 €

(d) durchschnittliche Férdermittelquote 1990-2025 [=(c/a) -100]: 28 %

(e) vorhandene Einwohner 2025 im Verbands- bzw. Entsorgungsgebiet (siehe Anlage 1) 44.119 E

(f)  spezifische Investitionshéhe 1990-2025 je Einwohner [=ale] 2.120 €/E

geplante Investitionsvolumen laut Abwasserbeseitigungskonzept:

(a1) mittelfristiges Investitionsvolumen Neubau/-anschliisse 2026 bis 2032 (Summe aus Anlage 2a): 13.278.000 €
(a2) mittelfristiges Investitionsvolumen Ersatzneubau 2026 bis 2032 (Summe aus Anlage 2a): 5.110.000 €
(b) langfristiges Investitionsvolumen Neubau/-anschliisse 2033 bis Endausbau beim Anschlussgrad: 8.250.000 €
(c) geplanter Endausbau beim Anschlussgrad (Jahr) 2049

(d) spezifische Investitionshéhe Neubau/-anschliisse 2026 bis 2032 je Einwohner 8.882 €E
(e1) spezifische Investitionshéhe Neubau/-anschliisse 2026 bis 2032 pro Jahr 7 Jahre 1.896.857 €/a
(e2) spezifische Investitionshéhe Ersatzneubau 2026 bis 2032 pro Jahr 7 Jahre 730.000 €/a
(e3) spezifische Investitionshéhe Neubau/-anschliisse 2033 bis Endausbau pro Jahr 17 Jahre 485.294  €/a

aktuelle Entgelte und Zuschiisse:

(a) Grundpreis bis Nenndurchfluss 2,5 m*h: 120 €/a

(b) Abwasser-/Schmutzwasserentgelt (Volleinleiter): 220 €/m?
(c) Abwasser-/Schmutzwasserentgelt (Vollbiologie): 1,90 €/m?
(d) Abwasser-/Schmutzwasserentgelt (Vollbiologie Direkteinleiter): 0,00 €/m?
(e) Regenwasseentgelt: 0,00 €/m?
(f)  Entgelt fiir ersten m*® Schlamm aus Kleinklaranlage: 90,00 €/m?
(g) Entgetl fiir ersten m®* Schlamm aus abflussloser Grube: 90,00 €/m?
(h)  Entgelte fiir alle weiteren m* Schlamm aus Kleinklaranlage oder abflussloser Grube 44,00 €/m®

(i)  bei AW-Kunden ist 1 m*EW/a Schlamm aus teilbologischen oder vollbiologischen Kleinklaranlagen kostenfrei

(i)  durchschnittlicher Trinkwasserverbrauch: 45,7 m¥E-a
(k) Beitragssatz (gewichtete Grundstiicksflache): €/m?
(I)  durchschnittliche GrundstiicksgroRe: m?

(m) weiterer Beitragssatz:.
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Anlage 4
Blatt 1: Legende der Einzelkonzepte
Blatter 2 - 66: Lageplane der Einzelkonzepte

Blatt 67: Ubersichtslageplan des
Gesamtkonzeptes

Datum: 17.11.2025



ABK 2026 AZVA Anlage 5: Kostenaufstellung, Datum: 17.11.2025

‘=" WASSER =
Material Kosten

2025 2024 2020 2013
DNZ200 510 495 485 310
DN300 540 520 505 390
DN500 605 580 560 510
Schachte 2400 2.020 2.020 1.500
PW Kklein 120.000 115.000 110.000 48.000
PW grof3 180.000 160.000 150.000 78.000
PW extra 240.000 200.000 190.000 100.000
DL leicht 220 200 190 65
DL schwer 250 230 220 90
GefalleSam. 420 405 395 375

Kostenansatze ab 2024 in Netto!
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Anlage 6

Auszuge aus dem Landesprogramm
Gewasserschutz:

Bewertung der biologischen Beschaffenheit nach Fischfauna
Bewertung der biologischen Beschaffenheit nach Saprobie
Bewirtschaftungsziele Phosphor (Abwasser und Landwirtschaft)
MaRnahmen des AZV Apolda des Landesprogrammes

Datum: 17.11.2025



Fischfauna - erster, zweiter und dritter Bewirtschaftungszyklus im Vergleich

Der Vergleich aller drei BWZ hinsichtlich der Bewertung der Fischfauna zeigt (Abbildung 5), dass
zu Beginn des dritten BWZ nur noch in wenigen Gewdssern die Fischfauna mit ,,schlecht* bewertet
werden musste. In etwa 5,3 % der Oberflachengewdsser, in denen weniger strenge Bewirtschaftungs-
ziele aufgrund der bergbaulichen Belastungen festgelegt wurden, kann auch auf absehbare Zeit
kein guter Zustand bei der Fischfauna erreicht werden.

Abbildung 5: Vergleich der Bewertung der Fischfauna

Legende: blau: sehr guter Zustand, griin: guter Zustand, griine Schraffur: gutes Potenzial, gelb: mafiiger Zustand, gelbe
Schraffur: méagiges Potenzial, orange: unbefriedigender Zustand, orange Schraffur: unbefriedigendes Potenzial, rot:
schlechter Zustand, rote Schraffur: schlechtes Potenzial, hellgrau: Fischfauna nicht bewertet, dunkelgrau: nicht in
Zustandigkeit Thiiringens, griin kariert: WSBZ erreicht, rot kariert: WSBZ nicht erreicht
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Saprobie — erster, zweiter und dritter Bewirtschaftungszyklus im Vergleich

Die Biokomponente bzw. Teilkomponente Makrozoobenthos-Saprobie entspricht in den meisten
Gewdssern Thiiringens den Forderungen der EG-WRRL. Die OWK Leutra (Maua), Obere Schwarza-
Goldisthal und Obere Itz haben im aktuellen Bewirtschaftungsplan eine sehr gute Bewertung
hinsichtlich der Saprobie erreicht. Die Manahmen der letzten Jahre haben dazu gefiihrt, dass es

keinen OWK mehr gibt, der hinsichtlich der Saprobie als ,,unbefriedigend“ (oder ,,schlecht®) zu
bewerten ist.

Abbildung 7: Vergleich der Bewertung Makrozoobenthos - Saprobie

Legende: blau: sehr guter Zustand, griin: guter Zustand, gelb: méafiger Zustand, orange: unbefriedigender Zustand, rot:
schlechter Zustand, hellgrau: Makrozoobenthos nicht bewertet, dunkelgrau: nicht in Zustdndigkeit Thiringens, griin
kariert: WSBZ erreicht, rot kariert: WSBZ nicht erreicht
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Allgemeine Degradation — erster, zweiter und dritter Bewirtschaftungszyklus im Vergleich

Der Anteil der OWK mit einem guten Zustand/Potenzial fiir die Allgemeine Degradation (bezogen
auf die FlieBgewdsserldnge) hat sich im Vergleich zu 2009 verdoppelt. Die OWK Obere Itz, Untere
Schleuse-Nahe und Untere Nesse verbesserten sich zu einem guten Zustand. Der Anteil der OWK
mit einer schlechten und unbefriedigenden Bewertung nimmt kontinuierlich ab (Abbildung 8).

Abbildung 8: Vergleich der Bewertung Makrozoobenthos - Allgemeine Degradation

Legende: blau: sehr guter Zustand, griin: guter Zustand, griine Schraffur: gutes Potenzial, gelb: mafiger Zustand, gelbe
Schraffur: maBiges Potenzial, orange: unbefriedigender Zustand, orange Schraffur: unbefriedigendes Potenzial, rot: schlechter
Zustand, rote Schraffur: schlechtes Potenzial, hellgrau: Makrozoobenthos nicht bewertet, dunkelgrau: nicht in Zustéandigkeit
Thiringens, griin kariert: WSBZ erreicht, rot kariert: WSBZ nicht erreicht
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Makrophyten — erster, zweiter und dritter Bewirtschaftungszyklus im Vergleich

Abbildung 10 ermoglicht einen Vergleich der Bewertungsergebnisse der Biokomponente
Makrophyten/Diatomeen/Phythobenthos der Jahre 2009, 2015 und 2021. Positiv hervorzuheben
ist der deutliche Anstieg von gut bewerteten OWK im Vergleich zum Jahr 2009. Zwischen 2015 und

2021 ist zudem festzustellen, dass nur noch wenige OWK (insgesamt 5,7 %) mit ,,unbefriedigend
bewertet wurden.

Abbildung 10: Vergleich der Bewertung der Makrophyten/Diatomeen/Phytobenthos

Legende: blau: sehr guter Zustand, griin: guter Zustand, griine Schraffur: gutes Potenzial, gelb: maBiger Zustand, gelbe
Schraffur: maBiges Potenzial, orange: unbefriedigender Zustand, orange Schraffur: unbefriedigendes Potenzial, rot:
schlechter Zustand, rote Schraffur: schlechtes Potenzial, hellgrau: Makrophyten nicht bewertet, dunkelgrau: nicht in
Zustédndigkeit Thiiringens, griin kariert: WSBZ erreicht, rot kariert: WSBZ nicht erreicht
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Okologische Bewertung — erster, zweiter und dritter Bewirtschaftungszyklus im Vergleich

Am Anfang des dritten Bewirtschaftungszyklus erhielten von den 138 Thiiringer OWK 17 eine gute,
45 eine mafige, 44 eine unbefriedigende und 18 eine schlechte 6kologische Zustands- bzw.
Potenzialbewertung (Abbildung 13). Positiv hervorzuheben ist der deutliche Anstieg an guten und
maRigen OWK (43,4 %) im Vergleich zum Jahr 2009 (28,7 %). Zwischen 2015 und 2021 ist zudem

festzustellen, dass nur noch wenige OWK (insgesamt 7,8 %) mit ,,schlecht* bewertet wurden. EIf
von 14 OWK verfehlen die fiir sie festgelegten WSBZ.

Abbildung 13: Vergleich der Bewertung dkologischer Zustand

Legende: blau: sehr guter Zustand, griin: guter Zustand, griine Schraffur: gutes Potenzial, gelb: mafiiger Zustand, gelbe
Schraffur: magiges Potenzial, orange: unbefriedigender Zustand, orange Schraffur: unbefriedigendes Potenzial, rot: schlechter

Zustand, rote Schraffur: schlechtes Potenzial, dunkelgrau: nicht in Zusténdigkeit Thiiringens, griin kariert: WSBZ erreicht, rot
kariert: WSBZ nicht erreicht
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In Abbildung 16 ist die aktuelle Bewertung des chemischen Zustands dargestellt — zur besseren
Ubersichtlichkeit jedoch ohne Einbeziehung der Belastung durch ubiquitidre Stoffe (bromierte
Diphenylether, Quecksilber und PAK, Tributylzinn sowie der Stoffgruppe Heptachlor und Heptachlor-
epoxid).

Abbildung 16: Bewertung des chemischen Zustands der OWK 2021 (ohne ubiquitére Stoffe)
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3.4.1.3 Was konnen wir erreichen?

Die Bewirtschaftungsziele der einzelnen OWK fiir den Handlungsbereich Abwasser werden anhand
des Reduktionsziels fiir Phosphor eingeschatzt (siehe Kasten ,Im Detail“ im Kapitel 3.4.1). Fir
jeden OWK wurde ermittelt, ob mit den geplanten MaRnahmen das Reduktionsziel bis 2027 erreicht
werden kann.

Es wird eingeschdtzt, dass bis zum Ende des dritten BWZ im Jahr 2027 etwa 56 OWK das
Bewirtschaftungsziel Abwasser erreichen kdnnen. Bezogen auf die FlieBgewdsserlange betrifft das
35 % der OWK. Diese OWK sind in der Abbildung 54 griin bzw. griin schraffiert dargestellt.

Die Wasserkdrper, in denen bis zum Erreichen des Bewirtschaftungsziels im Jahr 2027 noch
weitere MaBBnahmen erforderlich sind bzw. umgesetzt werden missen, sind in Abbildung 54 mit
»Fristverlangerung bis 2027“ gekennzeichnet und schraffiert dargestellt. Entsprechend der
konkreten Situation im Wasserkorper wird die Fristverlangerung mit unverhdltnisméaBig hohen
Kosten, fehlenden technischen Mdglichkeiten und natiirlichen Gegebenheiten (u. a. Zeitbedarf des
Gewdsserdkosystems zur Entwicklung) begriindet.

Abbildung 54: Bewirtschaftungsziele der Oberflachenwasserkdrper im Handlungsbereich Phosphor (Abwasser)
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Abbildung 57: Uberblick iiber Phosphatkulisse in Thiiringen (gemaf ThiirDiiV)

Neben diesen rechtlich verpflichtenden MaBnahmen sollen weitere erganzende MafRnahmen zur
Reduzierung der Phosphorbelastung umgesetzt werden.

So ist es vorgesehen, auch in der neuen ELER-Forderperiode weiterhin die Ma3nahme Betrieblicher
Erosionsschutz im Rahmen des Thiiringer Programms zur Forderung von umwelt- und klimagerechter
Landwirtschaft, Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturschutz und Landschaftspflege anzubieten.
Derzeit werden zwischen den Fachbeho6rden der Land- und Wasserwirtschaft mogliche Anpassungen
der Mafinahmeninhalte und der konkreten Kulissenausgestaltung abgestimmt, mit dem Ziel, die
Manahmen effizienter umzusetzen.

Um die Landwirte bei der Umsetzung der neuen Anforderungen aktiv begleiten und unterstiitzen
zu kénnen, haben das Thiringer Ministerium fiir Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) und
das Thiringer Ministerium fir Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) zudem das ,Thuringer
Servicepaket“ entwickelt. Mit dem Thiiringer Servicepaket werden den Landwirtschaftsbetrieben
Fordermafinahmen zur Umsetzung der umfangreichen Anforderungen im Bereich Gewdsser- und
Grundwasserschutz angeboten. Zugleich werden damit bessere Voraussetzungen geschaffen, eine
kontinuierliche Verminderung der Nitrat- und Phosphatbelastung in den Thiiringer Gewdssern zu
erreichen.
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4. Nahrstoffreduzierung

Die folgenden Tabellen enthalten die MaBnahmen zur Nahrstoffreduzierung fiir die Gewdsser erster
und zweiter Ordnung, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Fiir den Bereich ,,Abwasser®
sind die MaBnahmen nach den Abwasser(zweck)verbanden geordnet (Kapitel 4.1). Die Mafinahmen
zur Reduzierung der Phosphorbelastungen aus der Landwirtschaft in Kapitel 4.2 sind jeweils fiir die
Wasserkdrper aufgefiihrt, die in der Kulisse der eutrophierten Gebiete liegen. Die MaBnahmen zur
Reduzierung der Nitratbelastung sind fiir die Grund- und Oberflichenwasserkorper aufgelistet, die
in der Kulisse der mit Nitrat belasteten Gebiete liegen und fiir die nach EG-WRRL eine Zielverfehlung
bei Nitrat vorliegt (Kapitel 4.3). Das Kapitel 4.4 fiihrt noch weitere landwirtschaftliche Mainahmen
auf.

4.1 Maflnahmen zur Reduzierung der Phosphorbelastung und der organischen
Belastung im Handlungsbereich Abwasser

AV Grammetal
_mm_m
4689 Hopfgarten, Neuanschliisse 269
Gramme 11717 OWK Gramme Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet AV 250 8
Vieselbach
AZV Apolda

owk | ID | MaBnahmen _____ _ _ | EW | Typ |

4999 KA Apolda, Optimierung der P-Fillung, Zielwert 0,7 mg/I
5081 Neubau der KA Willerstedt mit P-Fallung, Zielwert 1,0 mg/|
5083 Neubau der KA Liebstedt mit P-Féllung, Zielwert 1,0 mg/l

2657 KA Apolda, Optimierung Nitrifikation 5

4669 Hohlstedt, Neuanschliisse 130 8

4670 Liebstedt, Neuanschliisse 356 8

Untere Ilm 4671 Pfiffelbach, Neuanschliisse 530 8
4673 Willerstedt, Neuanschliisse 289 8

5

1

1

AZV Bode-Wipper

owk | ID_MaBnabmen | EW | Typ |

Bode 4693 Lipprechterode, Neuanschliisse 310 8

Untere Wipper (2) 11821 Neuanschluss von Einwohnern 800 8
AZV Finne

lowk | ID |MaBnahmen | EW | Typ

2758 GroBneuhausen, Ortskandle 556 8

4696 Grofineuhausen, Neuanschliisse 287 8

4699 Hardisleben, Neuanschliisse 58 8

Lossa 4701 Kolleda, Neuanschlisse 258 8

4702 Olbersleben, Neuanschliisse 220 8

11650 KA GroBneuhausen, P-Fillung Einhaltung Zielwert 0,6 mg/| 5

OWK Lossa, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet AZV

11730  _. 1.500 8

Finne
Prose 14417 KA Gangloffsmmern, Umschluss an KA Strau3furt 500 8
Untere Unstrut (2) 11633 KA Wundersleben, Nachriistung P-Fallung, Zielwert 2,0 mg/| 3
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AZV Gleistal

owk D MaBnatmen ____ | EW__Typ |

KA Biirgel /Graitschen, Optimierung der P-Féllung,

10212 Zielwert 0,75 mg/l 5

Gleise 11566 Eth)hung der Klaranlagenkapazitdt im OWK Gleise durch AzV 1
Gleistal

11713 gtlgilitillelse, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet AZV 500 g

AZV Goldene Aue

owk D MaBnahmen _ __ ___ | EW__Typ |

11580 Erh6hung der Kldranlagenkapazitdt im OWK Obere Helme 1
durch AZV Goldene Aue

OWK Obere Helme, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet
11751 AZV Goldene Aue 330 8

Obere Helme (3)

AZV Gramme-Vippach

lowk D |MaBnahmen _ ____ _ ____________________EW Ty

2818 SchloBvippach, Ortskandle, PW, DL 322 8
4711 Grofirudestedt, Neuanschliisse 150 8
4712 Dielsdorf, Neuanschliisse 39 8
Gramme . "
4713 SchloBvippach, Neuanschliisse 125 8
11716 OWK Gramme, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet AZV 300 8

Gramme-Vippach

AZV Hasel-Schonau

_mm_m

11643 KA Viernau, P-Féllung Einhaltung Zielwert 0,6 mg/|

Schwarza-Lichtenau
11719 Neuanschluss von Einwohnern 250

AZV Mellingen

_mm_m

5043 KA Mellingen, Bau einer P-Féllung, Zielwert 1 mg/l

Elte 11573 Erhohung der Kldranlagenkapazitat
11736 Neuanschluss von Einwohnern 400 8
AZV Mittlere Unstrut
owk | D |MaBnahmen _________ EW | Typ |
4748 Andisleben, Neuanschliisse 151 8
Mahlgera 4996 KA Walschleben, Bau einer P-Fallung, Zielwert 0,8 mg/| 3
11651 KA Dachwig, P-Féllung Einhaltung Zielwert 0,8 mg/l 5
Mittlere Unstrut (2) 11655 KA Bad Langensalza, P-Fillung Einhaltung Zielwert 0,6 mg/| 5
Nordmar 11745 Neuanschluss von Einwohnern 300 8
S 11590 Erhohung der Klaranlagenkapazitdt 1
11773 Neuanschluss von Einwohnern 200 8
4723 Bruchstedt, Neuanschliisse 75 8
Schambach i :
5011 KA Bad Tennstedt, Bau einer P-Fillung, Zielwert 0,8 mg/| 3
Tonna 11799 ,\OA\ill/tlf;sz\:;tl;lftuanschluss von Einwohnern im Gebiet AZV 700 8
Untere Gera (2) 11679 KA Gebesee, P-Fillung Einhaltung Zielwert 1,0 mg/| 5
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AMTSBLATT des Abwasserzweckverbandes Apolda

Nr. 03/2025 23.12.2025
Fur das Verbandsgebiet:

— Apolda — GroBheringen — Kapellendorf

— Bad Sulza — Hammerstedt — Kiliansroda

— Buttstadt — limtal-Weinstral3e — Lehnstedt
(nur Ortsteil Rudersdorf im (nur Ortsteile Denstedt, — Mechelroda
Gemeindegebiet) Goldbach, Kromsdorf, — Mellingen

— Dornburg-Camburg Liebstedt, Mattstedt, — Niedertrebra
(nur Ortsteile Dornburg, Niederrof3la, Nirmsdorf, — Obertrebra
Hirschroda und Wilsdorf im ORmannstedt, Pfiffelbach, _ Oettern
Gemeindegebiet) Ulrichshalben, Wersdorf und — Schmiedehausen

— Eberstedt Willerstedt im — Umpferstedt

— Frankendorf Gemeindegebiet) — Wiegendorf

1. Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes Apolda fiir das Jahr 2026

Die von der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Apolda vom 17.11.2025 beschlossene
Haushaltssatzung fir 2026 wurde in der nachstehend verdffentlichten Fassung mit Schreiben der Kommunalaufsicht
vom 26.11.2025 genehmigt und wird hiermit bekanntgegeben.

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes Apolda fiir das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 36 des Gesetzes Uber die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThirKGG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.07.2013 (GVBI. S. 194, 201), der §§ 52a ff. der Thiiringer Kommunalordnung (ThirKO) in
der Fassung der Neubekanntmachung vom 23.03.2021 (GVBI. S. 87) und der §§ 5 ff. der Thiringer
Eigenbetriebsverordnung (ThurEBV) in der Fassung vom 17.11.2020 (GVBI. S.565) erlasst der
Abwasserzweckverband Apolda folgende Haushaltssatzung:

§1
Der als Anlage beigefugte Wirtschaftsplan fur das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt.
Er schlie3t im Erfolgsplan in den Ertragen mit 7.390.205 €
und in den Aufwendungen mit 6.889.878 €
nachrichtlich Eigenkapitalverzinsung 500.000 €
und im Vermoégensplan in den Einnahmen mit 5.986.465 €
und in den Ausgaben mit 5.986.465 € ab.

§2
Kredite werden nicht aufgenommen.

§3
Verpflichtungsermachtigungen im Vermégensplan werden nicht festgesetzt.

§4
Umlagen gemaf § 14 der Verbandssatzung werden nicht erhoben.

§5

Der Hochstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf
500.000 € festgesetzt.

Impressum: Seite 1 von 3
Herausgeber / Verantwortlicher:  Abwasserzweckverband Apolda, Konigstrale 10-14, 99510 Apolda,
Tel: 03644/539-0; E-Mail: info@wasserapolda.de,
Geschaftsflihrer: Jens Baumbach; Verbandsvorsitzender: Olaf Miiller
Erscheinungsweise: Nach Bedarf — auf der Homepage wasserapolda.de
Bezugsmadglichkeit: im Bedarfsfall kénnen Einzelexemplare beim Abwasserzweckverband Apolda eingesehen oder gegen
Kostenerstattung bereitgestellt werden



Abwasserzweckverband Apolda =~ WASSER =

Betriebsfuhrung durch die

Konigstrale 10-14 « 99510 Apolda Apoldaer Wasser GmbH

§6

Es erfolgt eine Verzinsung des Eigenkapitals und Einstellung in die Gewinnriicklage zur Finanzierung von
Investitionen.
§7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2026 in Kraft.
Apolda, den 08.12.2025

gez. Olaf Mdiller
Vorsitzender Abwasserzweckverband Apolda (Siegel)

2. Wirtschaftsplanung 2026

Der Wirtschaftsplan (einschlieRlich Haushaltssatzung) fiir das Jahr 2026 liegt vom 05.01.2026 bis 23.01.2026 wahrend
der Geschéaftszeiten bei der Apoldaer Wasser GmbH, KonigstralRe 10-14 im Zimmer 3.3. aus.

Die Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes Apolda fiir das Jahr 2026 liegt gemaR § 57, Abs. 3 der Thiiringer
Kommunalordnung bis zur Entlastung der Beschlussfassung tber die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach §
80, Abs. 3, Satz 1 Thuringer Kommunalordnung zur Einsichthahme wéahrend der allgemeinen Geschéftszeiten wie o.
g. in Apolda, KdnigstraRe 10-14, Zimmer 3.3. aus.

Die nachsten Verbandsversammlungen des Abwasserzweckverbandes Apolda finden am Montag, den 24.08.2026,
16.30 Uhr und am Montag, den 16.11.2026, 16.30 Uhr jeweils im Versammlungsraum der Apoldaer Wasser GmbH,
Kdnigstrale 10 — 14, 99510 Apolda, statt.

Die Tagesordnungen liegen jeweils 2 Wochen vor Veranstaltung bei der Apoldaer Wasser GmbH in Apolda,
KdnigstraBe 10 — 14, Zimmer 3.3. aus und werden zusétzlich im Internet (www.wasserapolda.de) verdffentlicht.

Abwasserzweckverband Apolda

3. Anderung vom 17.11.2025 (rot markiert) der Erginzenden Bestimmungen zu den
Abwasserentsorgungsbedingungen des Abwasserzweckverbandes Apolda (AZVA)
vom 14.11.2022, 1. Anderung vom 13.11.2023

Die Erganzenden Bestimmungen zu den AEB des AZVA werden wie folgt gedndert:

Zu Punkt 2. - Abwasserpreise

(2) ...

Preisstaffelung der Abwasserkategorien:

- Einleitung von hauslichen Abwasser - Belastung nach Kategorie | - 1,85 €/m?® netto zzgl. USt.

- Einleitung von Abwasser - Belastung nach Kategorie Il - 2,95 €/m? netto zzgl. USt.

- Einleitung von Abwasser - Belastung nach Kategorie Ill - 4,20 €/m? netto zzgl. USt.

- Einleitung von Abwasser - Belastung nach Kategorie IV - 5,55 €/m? netto zzgl. USt.

- Einleitung von Abwasser aus vollbiologischer Kleinklaranlage - 1,60 €/m?* netto zzgl. USt.

Im Entgelt enthalten ist die Entsorgung des Fakalschlammes einmal im Ifd. Jahr je Grundstlicksklaranlage von max. 1
m?® Fakalschlamm fiir jeden angeschlossenen Einwohner, sofern flir die Abwassereinleitung eine
Grundstiicksklaranlage erforderlich ist und unter Berticksichtigung durchschnittlicher Verbrauchsverhaltnisse (gilt auch
fur die letzte Fakalschlammabfuhr bei AuBerbetriebnahme; ausgenommen ist die Reinigung der
Grundstlcksklaranlage). Bei Grundstiicken, fir die die Mdoglichkeit des Anschlusses an eine zentrale
Abwasserbehandlungsanlage gegeben ist, wird die Fakalschlammentsorgung kostenpflichtig.

Der Abwassergrundpreis dient der anteiligen Umlage von Fixkosten. Dieser wird nach dem Nenndurchfluss (Qn bzw.
Q3) der verwendeten Wasserzahler berechnet. Soweit Wasserzahler nicht eingebaut sind und dennoch Abwasser
abgeleitet wird, wird der Nenndurchfluss geschéatzt.

(5) Sonstiges Entgelt: Fir Grundstlicke, von denen von abflusswirksamen Flachen Wasser in Anlagen des AZVA
abgeleitet wird und die nach den §§ 16 und 17, Abs. 1 Pkt. 3 der AEB des AZVA erfasst werden, wird ein Entgelt
berechnet. Die Berechnung der Uberleitung in Anlagen des AZVA erfolgt auf Basis der abflusswirksamen Flachen.
Pro m? abflusswirksame Flache werden 0,85 € pro Jahr netto zzgl. USt. berechnet.
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Die abflusswirksame Flache kann durch die Vorhaltung und durch den Betrieb von privaten baulichen Anlagen zur
Niederschlagswasserspeicherung und/oder -versickerung gemindert werden, wenn davon auszugehen ist, dass
hierdurch die Einleitmenge in zulassiger Weise und nachweislich verringert wird.

Berucksichtigung finden derartige Anlagen, wenn sie ein Mindestfassungsvolumen von 1 m? pro Anlage haben und
ganzjahrig genutzt werden. Dabei wird die an die jeweilige Anlage angeschlossene anteilige abflusswirksame Flache
um 15 m? pro ganzem m?® Fassungsvolumen vermindert; maximal jedoch bis zu ihrer

GesamtgroRe. Werden auf einem Grundstick mehrere bauliche Anlagen zur Speicherung und/oder Versickerung
betrieben, errechnet sich die Gesamtsumme der Flachenminderung fir das Grundstiick aus der Summe aller
Minderungen.

Punkt 5. - Mahnkosten

Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen berechnet der AZVA fir die Erstellung von Mahnungen den Betrag von 2,50 €
pro Mahnung. Dartiber hinaus wird ein Verzugszins zu den marktiblichen Zinssatzen ab Falligkeitsdatum
eingefordert.

Die 2. Anderung zu den Ergénzenden Bestimmungen tritt zum 01.01.2026 in Kraft.
Apolda, den 17.11.2025

gez. Olaf Muller
Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes Apolda

4. gefasste Beschliisse der 74. Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes
Apolda vom 25.08.2025

1/2025 Durchflihrung der gemeinsamen Sitzungen

11/2025 Feststellung ordnungsgemafe Ladung und Beschlussfahigkeit, Zustimmung zur Tagesordnung
111/2025 Zustimmung zum Protokoll der 73. Verbandsversammlung vom 18.11.2024

IV/2025 Feststellung Jahresabschluss 2024 — Abwasserzweckverband Apolda

V/2025 Verwendung Jahresergebnis 2024 — Abwasserzweckverband Apolda

V1/2025 Entlastung Verbandsausschuss fir das Wirtschaftsjahr 2024

VII/2025 Entlastung Geschaftsfiihrung fiir das Wirtschaftsjahr 2024

VIII/2025 Anderung (Anpassung) Preisblatt Abwasserzweckverband Apolda (veréffentlicht unter

www.wasserapolda.de — Abwasser - Preise 2025)

Die vollstandigen Beschliisse konnen wahrend der Geschaftszeiten bei der Apoldaer Wasser GmbH, Konigstralte 10-
14, Zimmer 3.3. eingesehen werden.

5. gefasste Beschliisse der 75. Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes
Apolda vom 17.11.2025

IX/2025 Feststellung ordnungsgemafe Ladung und Beschlussfahigkeit, Zustimmung zur Tagesordnung

X/2025 Zustimmung zum Protokoll der 74. Verbandsversammlung vom 25.08.2025

X1/2025 Wirtschaftsplan, Haushaltssatzung 2026 — Abwasserzweckverband Apolda

XI1/2025 Finanzplan 2025 — 2029

XI1/2025 Finanzierung Férdervorhaben 2026 — Utenbach

XIV/2025 Finanzierung Férdervorhaben 2026 — Wormstedt

XV/2025 Finanzierung Férdervorhaben 2026 — Dornburg

XV1/2025 Bestellung Wirtschaftsprifung 2024 — Abwasserzweckverband Apolda

XVII/2025 2. Anderung der Ergénzenden Bestimmungen zu den Abwasserentsorgungsbedingungen des
Abwasserzweckverbandes Apolda vom 14.11.2022

XVII1/2025 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2026

Die vollstdndigen Beschlusse kénnen wahrend der Geschéaftszeiten bei der Apoldaer Wasser GmbH, Kénigstralie 10-
14, Zimmer 3.3. eingesehen werden.
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Abwasserbeseitigungskonzept 2026

Der Abwasserzweckverband Apolda (AZVA) hat sein Abwasser-
beseitigungskonzept (ABK] Uberarbeitet und die Verbandsver-
sammlung des AZVA hat dieses am 17.11.2025 bestatigt.

Das ABK kann auf unsere Internetseite (wasserapolda.de/ab-
wasserbeseitigungskonzept-2026) heruntergeladen oder vom

'~ WASSER =

23.03.2026 bis zum 18.05.2026 in unserer Geschéftsstelle (Konig-
straBe 10-14, 99510 Apolda, Raum 2.4.1) nach vorheriger Anmel-
dung wahrend der regularen Offnungszeiten eingesehen werden.

Apolda, 27.02.2026
Abwasserzweckverband Apolda

Landratsamt Weimarer Land
Umweltamt, Untere Immissionsschutzbehorde

Bekanntmachung

der Entscheidung iiber das Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz [BImSchG) mit dem Aktenzeichen
B 36/22 gemaR § 21 a Abs. 1 der Neunten Verordnung zur Durch-
fihrung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tiber
das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV] in Verbindung mit § 19
Abs. 3 und § 10 Abs. 8 Satz 2 bis 9 des Bundes - Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG)

Der Firma Energiequelle GmbH, OT Kallinchen, HauptstrafBle 44
in 15806 Zossen wurde auf Antrag nach § 19 BImSchG vom Kreis
Weimarer Land als zustandige Genehmigungsbehdrde mit Datum
10.02.2026 die Genehmigung fur folgendes Vorhaben erteilt:

Errichtung und Betrieb von 4 Windenergieanlagen des Typs Enercon
E160 EP5 E3 in dem im Entwurf des sachlichen Teilplanes .Wind-
energie” des Regionalplanes Mittelthlringen ausgewiesenen Vor-
ranggebiet W-20 - Auerstedt/Reisdorf - in den Gemarkungen Reis-
dorf, Auerstedt und Rannstedt

Der verfigende Teil der Genehmigung und die Rechtsbehelfsbe-
lehrung werden in der Anlage bekannt gemacht. Auf Nebenbestim-
mungen des Bescheides wird hingewiesen.

Der Bescheid und dessen Begriindung kénnen gemaf3 § 10 Abs. 8
Satz 4 BImSchG auf der Homepage des Landratsamtes Weimarer
Land unter folgendem Link https://weimarerland.de/de/umweltneu.
html (unter Dokumente)

vom 19.03.2026 bis einschlieBlich 01.04.2026.

eingesehen werden. Auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine
leicht zu erreichende Zugangsmaglichkeit zur Verfligung gestellt.

Diese Bekanntmachung wird zudem gemaf § 27 a Abs. 1 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) im Internet auf der Homepage
des Landratsamtes Weimarer Land unter obigem Link veroffent-
licht.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid geman § 10 Abs. 8
Satz 8 BImSchG auch gegeniiber Dritten, die keine Einwendungen
erhoben haben, als zugestellt.

Anlage:
Entscheidung

Genehmigung nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG)

1. Die Firma Energiequelle GmbH, HauptstraBe 44, 15806 Zos-
sen erhalt auf Antrag vom 27.12.2022, zuletzt gedandert am
24.09.2025 (Riicknahme einer WKA), die immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung geman der §§ 4, 6 und 19 BImSchGi. V. m. der
Nummer 1.6.2 des Anhangs 1 zur 4. Verordnung iiber genehmi-
gungsbediirftige Anlagen (4. BImSchV) zur Errichtung und den
Betrieb von 4 Windkraftanlagen in den Gemarkungen Reisdorf,
Rannstedt und Auerstedt mit einer Gesamthdhe von mehr als

50 m, des Typs E160 EP5 E3 mit einer installierten Nennleistung
von 5,56 MW, einem Rotordurchmesser von 160 m, einer Naben-
hohe von 166,6 m und einer Gesamthohe von 246,6 m.

an den folgenden Standorten:

WKA |Gemarkung Flur Flurstiicke
1 Reisdorf 3 336/1

3 Auerstedt b 57/29: 58/29
4 Rannstedt 4 234/2

5 Reisdorf 2 304

mit folgenden Betriebszeiten

al Zum Schutz kollisionsgefdhrdeter Fledermausarten sind alle be-
antragten Windkraftanlagen im Zeitraum vom 15.03. bis 31.10. in
der Zeitvon 1 hvor Sonnenuntergang bis 1 h nach Sonnenaufgang
und bei Temperaturen ab 10 °C und Windgeschwindigkeiten <6 m/
sec abzuschalten.

b) Zum Schutz kollisionsgefédhrdeter Vogelarten sind die Wind-

kraftanlagen im Zeitraum vom 01.04. bis zum 31.08. bei land-
wirtschaftlichen Bodenbearbeitungen wie z.B. Griinlandmahd
(auch bei Mahd der wegebegleitenden Grinstreifen], Ernte sowie
Pfligen / Eggen im Umkreis von 250 m vom Mastmittelpunkt der
Windkraftanlagen abzuschalten.
Die Abschaltmafinahmen erfolgen von Beginn des Bewirtschaf-
tungsereignisses bis mindestens 48 Stunden nach Beendigung
des Bewirtschaftungsereignisses jeweils von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang.

2. Die Genehmigung wird unter den aufschiebenden Bedingungen
erteilt, dass mit der Bauausfiihrung der WKA erst begonnen wer-
den darf, wenn nachfolgend aufgefiihrte Punkte fir diese WKA er-
fullt sind und dies der Genehmigungsbehorde rechtzeitig mit den
entsprechenden Nachweisen einen Monat vor Baubeginn schrift-
lich bestatigt wurde:

a. Das Baugrundgutachten fir den Standort muss der Genehmi-
gungs- sowie der Baubehdrde vorliegen.

b. Die Zuwegungen zum Baustandort und Leitungsrechte iber
Fremdgrundsticke sind zivilrechtlich zu sichern.

c. Vor Baubeginn ist zur offentlich-rechtlichen Sicherung des
verpflichtenden Rickbaus am Ende der voraussichtlichen Le-
bensdauer der Anlagen unter Anwendung des § 35 Abs. 5 S.
3 BauGB eine Bankbiirgschaft in Hohe der zu erwartenden
Rickbaukosten (angelehnt an die dem Antrag beiliegende
Kostenschatzung] von 274.990,00 € [netto] je Anlage bei der
Kreiskasse des Landratsamtes Weimarer Land zu hinterlegen.
Vorgenannte Bankbirgschaft ist durch die jeweiligen Rechts-
nachfolger zu Uibernehmen; diese sind (iber die Ubernahme
der Riickbauverpflichtung und deren offentlich-rechtliche Si-
cherung nachweislich zu unterrichten.

d. Spatestens vier Wochen vor Baubeginn sind durch den Antrag-
steller hinsichtlich des Anwendungsbereichs der ThirBO sowie
dessen Umfang gegeniiber der Unteren Bauaufsichtsbehdrde

Ausgabe 18.03.2026 - Nr. 2/2026

Seite 4
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Hinweise zur Fakalschlammentsorgung

Der Grundstiickseigentlimer ist nach dem Gesetz fiir die Funk-
tionsfahigkeit seiner Kleinklaranlage verantwortlich.

Er hat dem Entsorgungspflichtigen bzw. dessen beauftragtem Un-
ternehmen den ungehinderten Zugang zur KKA zu ermoglichen.
Die KKA muss zum Entsorgungstermin vom Grundstilickseigen-
timer gedffnet werden. Kann der Grundstiickseigentimer zum
Entsorgungstermin nicht auf dem Grundstiick sein, sollte er eine
Person seines Vertrauens beauftragen den Entsorgungsauftrag zu
beaufsichtigen und die Richtigkeit der Entsorgung durch seine Un-
terschrift bestdtigen. Sehr hilfreich ware die Bereitstellung einer
Kanne mit Wasser (ca. 20 Liter) zur Reinigung der Schlauche.

Die Fahrer der Einsatzfahrzeuge kdnnen keine Entsorgungster-
minwiinsche entgegennehmen. Bitte melden Sie zusatzliche
Entsorgungstermine oder die Verhinderung bei der planma-
Bigen Entsorgung rechtzeitig bei der Verwaltungsgemeinschaft
Gramme-Vippach an. Die Fahrer der Einsatzfahrzeuge werden zu-
kiinftig die Grundstiickseigentiimer telefonisch verstandigen, falls
der zusatzliche Entsorgungstermin, welcher bereits vereinbart ist,
nicht termingerecht eingehalten werden kann.

Die Entsorgungstermine fur den Fakalschlamm finden Sie auch
auf unserer Internetseite www.gramme-vippach.de unter den Ru-
briken ,Trink-/Abwasser, Fakalschlamm, Abfall“ — Fakalschlamm-
entsorgung.

Wichtige Information zu den Fakalschlamm-
entsorgungen ab 2026:

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab dem Jahr 2026 werden die vergeblichen Anfahrten des beauf-
tragten Entsorgungsunternehmens zur Fakalschlammentsorgung
den Grundstiickseigentliimern zusatzlich berechnet.

Um unndtige Kosten zu vermeiden, informieren Sie uns bitte min-
destens 3 Werktage vor dem geplanten Entsorgungstermin, so-
fern dieser nicht einhalten werden kann.

lhren turnusmaRigen Termin finden Sie im Amtsblatt der Verwal-
tungsgemeinschaft Gramme-Vippach bzw. im Amtsblatt des Land-
ratsamtes Sdmmerda oder auf der Internetseite der Verwaltungs-
gemeinschaft Gramme-Vippach.

Flr Rickfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfiigung unter fol-
genden Rufnummern:

036371 540-25 (Frau Rothe)
036371 540-26 (Frau Rohr).

Mit freundlichen GriiBen
Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach

Der Abwasserzweckverband Apolda informiert

Abwasserbeseitigungskonzept 2026

Der Abwasserzweckverband Apolda (AZVA) hat sein Abwasserbe-
seitigungskonzept (ABK) Gberarbeitet und die Verbandsversamm-
lung des AZVA hat dieses am 17.11.2025 bestatigt.

Das ABK kann auf unserer Internetseite (wasserapolda.de/abwas-
serbeseitigungskonzept-2026) heruntergeladen oder

vom 23.03.2026 bis zum 18.05.2026

in unserer Geschaftsstelle (KonigstraBe 10-14, 99510 Apolda,
Raum 2.4.1) nach vorheriger Anmeldung wéhrend der reguléren
Offnungszeiten eingesehen werden.

Abwasserzweckverband Apolda
13.03.2026

Bekanntmachung des Zweckverbands
Allianz ,Thiringer Becken”

Die 49. Verbandsversammlung des Zweckverbands Allianz ,Thirin-
ger Becken” findet am Donnerstag, den 26. Mdrz 2026 um 17.00
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 3 - 4 in 99610 S6m-
merda statt.

Tagesordnung

A) Offentlicher Teil

1. Er6ffnung und BegriiBung

2. Bestdtigung der Niederschrift vom 19.02.2026 — offentlicher
Teil

3. Aktueller Planungsstand und Austausch zu den Veranstaltungen
des Zweckverbandes 2026

4. Jahresabschluss 2025

4.1 Bestatigung von UberplanméaBigen Ausgaben im
Rahmen des Jahresabschlusses
Vorlagen-Nummer: 002/2026

4.2  Feststellung der Jahresrechnung 2025 des
Zweckverbandes Allianz ,Thiringer Becken”
Vorlagen-Nummer: 003/2026

4.3  Entlastung des Verbandsvorsitzenden fir das
Haushaltsjahr 2025
Vorlagen-Nummer: 004/2026

4.4 Entlastung des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden
fir das Haushaltsjahr 2025
Vorlagen-Nummer: 005/2026

5. Verschiedenes
B) Es folgt eine nichtoéffentliche Sitzung.
Anderungen vorbehalten.

gez. Hauboldt

Verbandsvorsitzender Thiiringer Becken

Der Landrat informiert

WeiRe Blusen fiir Frauenrechte
und Gewaltfreiheit

Fotoaktion der Thiiringer Gleichstellungsbeauftragten
am 23. Marz um 10.00 Uhr in der Kunsthalle in Erfurt

Von Altenburg bis Nordhausen: Die Thiringer Gleichstellungsbe-
auftragten bringen gemeinsam mit der Landesgleichstellungsbe-
auftragten die kraftvolle Botschaft von ,WOMEN IN THE DARK —
aufruhr des schweigens” nach ganz Thiiringen.

In der Kunsthalle Erfurt zeigt die Schweizer Kiinstlerin Franziska
Greber ein internationales, transdisziplindres und partizipatives
Kunstprojekt, das die oft unsichtbaren Erfahrungen von Diskri-
minierung und Gewalt gegen Frauen greifbar macht. 690 Frauen
aus zwolf deutschen Bundesldandern schrieben ihre Erlebnisse mit
rotem Permanentstift auf weille Blusen, die in der Kunsthalle Er-
furt eine raumgreifende begehbare Installation ergeben.

In weiBen Blusen, die symbolisch Gewaltfreiheit verkérpern, und
mit den Namen ihrer Stadte und Kreise, tragen die Gleichstellungs-
beauftragten am 23. Méarz 2026 die Botschaft des eindrucksvollen
Kunstwerks aus der Kunsthalle Erfurt durch den Freistaat.

Die Botschaft der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis S6m-
merda, Alexandra Meckling, heiBt: , Keine hausliche Gewalt und
Diskriminierung von Frauen in Thiringen — und nirgendwo sonst.
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kammer Thiringen, der Ingenieurkammer Thiringen und der
Stiftung Baukultur Thiiringen. Teilnahmeberechtigt sind Projekte,
die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2025
fertiggestellt wurden. Wer in Thiringen gebaut oder sich bau-
kulturell engagiert hat und tberzeugt ist, MaBstabe zu setzen,
ist eingeladen, sich ab 16. Marz 2026 zu bewerben.

Preisgelder von insgesamt 27.500 Euro sind ein starkes Zeichen
des TMDI fur die Baukultur in Thiringen. Uber die Auszeichnun-
gen entscheidet eine unabhéngige Fachjury. Ergénzt wird der
Wettbewerb durch einen eigenstéandigen Publikumspreis, der die
Perspektive der Offentlichkeit sichtbar macht. Das Publikumsvo-
ting wird voraussichtlich im Juli 2026 stattfinden. Die feierliche
Preisverleihung des Thiringer Staatspreises fur Baukultur 2026
ist fir den 3. September 2026 im Rahmen des New Bauhaus
Festivals in Weimar geplant.

Im Vergleich zur letzten Auslobung im Jahr 2020/2021 verzich-
tet der Staatspreis 2026 auf eine Einteilung in Kategorien und
Sonderpreise und setzt dabei bewusst auf eine ganzheitliche
Betrachtung des Bauens. Erstmals erfolgt die Bewertung der
eingereichten Beitrage auf Grundlage des international etablier-
ten Davos Qualitatssystems fir Baukultur. Mit diesem wird ein
transparenter Bewertungsrahmen geschaffen, der gestalterische
Qualitat mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz und gesellschaftlicher
Verantwortung verbindet.

»Mit dieser Weiterentwicklung positioniert sich der Thiringer
Staatspreis flr Baukultur 2026 als strategisches Instrument zur
Férderung qualitatsvoller Bauentwicklung im Freistaat und als
Signal fur eine nachhaltige Transformation des Bauwesens*, so
Minister Steffen Schiitz abschlieBend.

Weitere Informationen zum Thiiringer Staatspreis fir Baukultur
2026 werden ab Marz auf einer eigenen Webseite abrufbar sein.
Zu Beginn der Auslobung wird das TMDI weitere Informationen
hierzu veréffentlichen.

Auf der folgenden Webseite sind die Preistrager des Thiringer
Staatspreises fur Baukultur 2020/2021 einsehbar: https://digita-
les-infrastruktur.thueringen.de/unsere-themen/bau/thueringer-
staatspreis-fuer-baukultur

Pressesprecher
David Kehrberg

Thuringer Ministerium fir Digitales und Infrastruktur
Referat M3 | Presse, Offentlichkeitsarbeit
Werner-Seelenbinder-Str. 8 | 99096 Erfurt

Postfach 900362 | 99106 Erfurt

Telefon: +49 (0) 361 57 411 1740
Fax: +49 (0) 361 57 411 1198
Email:  presse@tmdi.thueringen.de
Web: www.tmdi.info

Die Verwaltungsgemeinschaft
Dornburg-Camburg nimmt Abschied von

Frau Brunhild Piontek

Blrgermeisterin
der Gemeinde Lehesten a. D.

geboren am 22. September 1938,
verstorben am 4. Marz 2026

Brunhild Piontek wirkte engagiert, zuverladssig und stets
hilfsbereit von 1990 bis 1999 als Blrgermeisterin in der Ge-
meinde Lehesten. Ihr Einsatz fir das Wohl der Biirgerinnen
und Burger wird unvergessen bleiben.

Den Angehdrigen sprechen wir in den schweren Stunden
des Abschiednehmens unser aufrichtiges Beileid aus. Wir
werden sie stets in guter Erinnerung behalten.

Fur die Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg
und ihre Mitgliedsgemeinden

Carl Krumbholz
Gemeinschaftsvorsitzender

Stadt Dornburg-Camburg

Abwasserbeseitigungskonzept 2026

Der Abwasserzweckverband Apolda (AZVA) hat sein Abwasser-
beseitigungskonzept (ABK) lberarbeitet und die Verbandsver-
sammlung des AZVA hat dieses am 17.11.2025 bestatigt.

Das ABK kann auf unsere Internetseite (wasserapolda.de/ab-
wasserbeseitigungskonzept-2026) heruntergeladen oder vom
23.03.2026 bis zum 18.05.2026 in unserer Geschaftsstelle (Ko-
nigstraBe 10-14, 99510 Apolda, Raum 2.4.1) nach vorheriger
Anmeldung wahrend der regulédren Offnungszeiten eingesehen
werden.

Abwasserzweckverband Apolda
13.03.2026

Gemeinde Jenalobnitz

Bekanntmachung der Hauptsatzung
der Gemeinde Jenalbbnitz

Die Hauptsatzung der Gemeinde Jenalébnitz wurde in der
offentlichen Gemeinderatssitzung am 5. Februar 2026 beschlos-
sen und mit Schreiben der zustandigen Rechtsaufsichtsbehdrde
im Landratsamt angezeigt.

Von dort wurde mit Schreiben vom 26. Februar 2026 die vorzei-
tige offentliche Bekanntmachung nach § 21 Abs. 3 S. 3 ThirKO
zugelassen.

Die Satzung wird hiermit bekannt gemacht.

Jenalbbnitz, den 12. Marz 2026
gez. Deppner
Bilirgermeister

Hauptsatzung

vom 12. Marz 2026

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thiringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thiringer Kommunalordnung
- ThirKO) vom 16. August 1993 (GVBI. S. 501) in der Fassung der
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBI. S. 277, 288) hat
der Gemeinderat der Gemeinde Jenalbbnitz in der Sitzung am
5. Februar 2026 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§1
Name
Die Gemeinde fliihrt den Namen ,Jenaldbnitz”.

§2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Gemeindewappen zeigt in Silber eine schwarzhaarige
Engelsfigur im roten, schwarzgegurteten Kleid, mit goldenen
Fligeln, mit der Linken eine schwarze Lanze in den Rachen eines
ihr zu FuBen liegenden griinen Drachen stoBend, in der Rech-
ten einen silbernen, grinbordierten Schild haltend, darin eine
ausgerissene Pfingstrose mit roter Blite und griinen Blattern
und Wurzeln.

(2) Die Flagge der Gemeinde ist gelb-griin gespalten und tragt
das Gemeindewappen.

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Wappen der Gemeinde Jenaldb-
nitz und tragt die Umschrift ,Thiringen-Gemeinde Jenal&bnitz".

§3

Biirgerbegehren, Biirgerentscheid
(1) Die Burger kénnen Uber Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde die Durchfihrung eines Birgerent-
scheids beantragen (Burgerbegehren). Nach Zustandekommen
des Burgerbegehrens wird die Angelegenheit den Blrgern zur
Entscheidung vorgelegt, sofern der Gemeinderat sich das An-
liegen nicht zu eigen macht.
(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat
den Birgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises
der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).
(3) Der erfolgreiche Blirgerentscheid hat die Wirkung eines
Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinde
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Beschluss der Verbandsversammlung des AZV
Apolda vom 17.11.2025

Datum: 17.11.2025
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Beschluss

75. Verbandsversammlung vom 17.11.2025

Zustimmungsbeschluss des Abwasserzweckverbandes Apolda

Beschluss-Nr.: XVIII/2025

Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2026
1. Nach vorausgegangener Absprache beschlie3t die Verbandsversammlung des Abwas-
serzweckverbandes Apolda das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2026, wie in
Anlage 7 der Einladung dargestellt bzw. elektronisch zur Verfugung gestellt wurde.

2. Die Verbandsversammlung stimmt o. g. zu.

Abstimmungsergebnis:

Stimmen gesamt: 56
anwesende Stimmen: 49
dafur: 49
dagegen: 0
Enthaltungen 0

3. Auf Grund des § 38 der Thuringer Kommunalordnung waren keine Verbandsmitglieder
von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen.

af Muller
Vorsitzender des Abwasser-
zweckverbandes Apolda
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Stellungnahmen

Datum: 17.11.2025



	Landesprogramm Gewässerschutz 2022 - 2027
	3 Handlungsbereich
	3.4 Nährstoffreduzierung
	3.4.1 Welche Einträge in die Oberflächenwasserkörper kommen aus dem Abwasser?
	3.4.1.3 Was können wir erreichen?



	Maßnahmenteil
	4. Nährstoffreduzierung 
	4.1 Maßnahmen zur Reduzierung der Phosphorbelastung und der organischen Belastung im Handlungsbereich Abwasser 
	AV Grammetal 
	AZV Gleistal 
	AZV Goldene Aue 
	AZV Gramme-Vippach 
	AZV Hasel-Schönau 
	AZV Mellingen 
	AZV Mittlere Unstrut 





